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Bauleitplanung der Gemeinde Lahntal, Ortsteil Goßfelden 
Bebauungsplan Nr. 21 "Hinterm Biegen/ Sporthalle" sowie FNP-Änderung im Bereich 
des Bebauungsplans Nr. 21 „Hinterm Biegen / Sporthalle" 

► Strecke 2870 Cölbe - Kreuztal, km 83,000 - 83,240 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

auf Basis der uns vorliegenden Unterlagen übersendet die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, 
als von der DB Netz AG und der DB Energie GmbH bevollmächtigtes Unternehmen, hiermit fol
gende Gesamtstellungnahme als Träger öffentlicher Belange zum o. g. Verfahren. 

Gegen die o. g. Bauleitplanung bestehen bei Beachtung und Einhaltung der nachfolgenden Be
dingungen/ Auflagen und Hinweise aus Sicht der Deutschen Bahn AG und ihrer Konzernunter
nehme keine Bedenken. 

Durch das Vorhaben dürfen die Sicherheit und die Leichtigkeit des Eisenbahnverkehres auf der 
angrenzenden Bahnstrecke nicht gefährdet oder gestört werden. 

Zur Vermeidung von Bahnbetriebsgefährdungen sowie zur Sicherheit der auf dem angrenzen
den Grundstück verkehrender Personen und beweglicher Sachen ist die Aufnahme unserer Be
dingungen/ Auflagen und Hinweise in die Begründung/textlichen Festsetzungen unerlässlich. 

Bahnquerung 
Laut beigefügten Unterlagen ist die Querung der o.g. Strecke vorgesehen. 
Einen Bahnübergang (BU)-Neubau lehnen wir aus Sicherheitsgründen ab, da trotz Schranken 
ein Überschreiten des Gleises durch Kinder/Jugendlich bei Zugfahrten nicht ausgeschlossen 
werden kann. 
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Sitz: Berlin 
Registergericht: 
Berlin-Charlottenburg 
HRB 50 000 

USt-IdNr.: DE 811569869 

Vorsitzender des 
Aufsichtsrates: 
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Dr. Richard Lutz, 
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Dr. Levin Holle 
Berthold Huber 
Dr. Daniela Gerd tom Markotten 
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Dr. Michael Peterson 
Martin Seiler 

Nähere Informationen zur Datenverarbeitung im DB-Konzern finden Sie hier: www.deutschebahn.com/datenschutz 
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Wir stimmen jedoch der Variante zu, ein Brückenbauwerk zu errichten. Die Einhaltung des 
Lichtraumprofils gern. Ril. 800 ist hierbei zu gewährleisten. 
Im Vorfeld ist der Abschluss einer Vereinbarung nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz (EkrG) 
zwischen der Gemeinde und der DB RegioNetz Infrastruktur GmbH erforderlich. 

Die entsprechenden Details bzw. weiteren Planungen sind mit DB RegioNetz Infrastruktur 
GmbH (Sven Ulm, sven.ulm@deutschebahn.com) abzustimmen. Die __ Planunterlagen und die 
Beschreibung müssen daher entsprechend angepasst (Ablehnung BU) werden. 

Einfriedung 
Das Grundstück muss auf der gesamten Länge einen Zaun (Höhe min. 1,80m) erhalten. 
Auf der südlichen Seite der Bahnanlagen ist ebenfalls ein Zaun mit min. 1,80 rn Höhe vorzuse
hen, um ein Überschreiten des Gleises durch Kinder/ Jugendliche wirksam zu verhindern. Die 
Länge des Zaunes legen wir vor Ort gemeinsam fest. 

Die Fläche ist (im "offenen" Bereich) zur Bahnseite hin einzufrieden. Die Einfriedung ist vorn 
Bauherrn bzw. seinen Rechtsnachfolgern laufend instand zu halten und ggf. zu erneuern. Die 
anfallenden Kosten gehen zu Lasten des Bauherrn bzw. seiner Rechtsnachfolger. 

Signalanlagen 
Im Bereich des Bebauungsplanes befinden sich Signalanlagen, für die Sichtflächen erforderlich 
sind. Bei den weiteren Planungen (von Kreuzungsbauwerken) ist dies zu berücksichtigen 

Planung von Lichtzeichen und Beleuchtungsanlagen 
Bei Planung von Lichtzeichen und Beleuchtungsanlagen (z.B. Baustellenbeleuchtung, Park
platzbeleuchtung, Leuchtwerbung aller Art etc.) in der Nähe der Gleise oder von Bahnübergän
gen etc. hat der Bauherr sicherzustellen, dass Blendungen der Triebfahrzeugführer ausge
schlossen sind und Verfälschungen, Überdeckungen und Vortäuschungen von Signalbildern 
nicht vorkommen. 

Kabel, Leitungen 
Auf oder im unmittelbaren Bereich von DB-Liegenschaften muss jederzeit mit dem Vorhanden
sein betriebsnotwendiger Kabel und Leitungen gerechnet werden. Evtl. vorhandene Kabel und 
Leitungen müssen gesichert werden. Die anfallenden Kosten gehen zu Lasten des Bauherrn 
bzw. seiner Rechtsnachfolger. 

Einsatz von Baukränen und Bauwerkzeugen 
Bei Bauausführungen unter Einsatz von Bau- / Hubgeräten (z.B. (Mobil-) Kran, Bagger etc.) ist 
das Überschwenken der Bahnfläche bzw. der Bahnbetriebsanlagen mit angehängten Lasten 
oder herunterhängenden Haken verboten. Die Einhaltung dieser Auflagen ist durch den Bau ei
ner Überschwenkbegrenzung (mit TÜV-Abnahme) sicher zu stellen. Die Kosten sind vom An
tragsteller bzw. dessen Rechtsnachfolger zu tragen. 

Bepflanzung von Grundstücken zur Gleisseite 
Bei der Bepflanzung der Grundstücke zur Bahnseite hin, dürfen keine windbruchgefährdeten 
Hölzer (z.B. Pappeln), sowie stark rankende und kriechende Gewächse (z.B. Brombeeren) ver
wendet werden. Der Pflanzabstand zum Bahnbetriebsgelände ist entsprechend der Endwuchs
höhe zu wählen. Im Grenzbereich zum Bahngelände dürfen keine schnellwachsenden Gehölze 
und Bäume mit ausladenden Kronen angepflanzt werden, die auf das Bahngelände reichen und 
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die Sicherheit des Bahnbetriebes oder die Oberleitungsanlagen beeinträchtigen können. Die 
Sicht auf Signale darf nicht beeinträchtigt werden. 
Alle Neuanpflanzungen im Nachbarbereich von Bahnanlagen, insbesondere Gleisen, müssen 
den Belangen der Sicherheit des Eisenbahnbetriebes entsprechen. Zu den Mindestpflanzab
ständen ist die DB Richtlinie (Ril) 882 „Handbuch Landschaftsplanung und Vegetationskon
trolle" zu beachten. Abstand und Art von Bepflanzungen müssen so gewählt werden, dass 
diese z.B. bei Windbruch nicht in die Gleisanlagen fallen können. Diese Abstände sind durch 
geeignete Maßnahmen Rückschnitt u. a.) ständig zu gewährleisten. 

Dach-, Oberflächen- und sonstige Abwässer 
Dach-, Oberflächen- und sonstige Abwässer dürfen nicht auf oder über Bahngrund abgeleitet 
werden. Sie sind ordnungsgemäß in die öffentliche Kanalisation abzuleiten. 

Weitere allgemeine Auflagen 

Bauarbeiten 
Die Standsicherheit und Funktionstüchtigkeit der Bahnanlagen (insbesondere Bahndamm, Ka
bel- und Leitungsanlagen, Signale, Oberleitungsmasten, Gleise etc.) sind stets zu gewährleis
ten. 

Der Eisenbahnbetrieb darf weder behindert noch gefährdet werden. 
Im Bereich der Signale, Oberleitungsmasten und Gleise dürfen keine Grabungs- / Rammarbei
ten durchgeführt werden. 

Das Baufeld ist in Gleisnähe so zu sichern, dass keine Baufahrzeuge, Personen, Materialien 
oder Geräte unbeabsichtigt in den Gefahrenbereich gelangen. Während der Arbeiten muss in 
jedem Fall sichergestellt sein, dass durch die Bauarbeiten der Gefahrenbereich (Definition 
Siehe GUV VD 33 Anlage 2) der Gleise, einschließlich des Luftraumes nicht berührt wird. 

Baumaterial, Bauschutt etc. dürfen nicht auf Bahngelände zwischen- oder abgelagert werden. 
Lagerungen von Baumaterialien entlang der Bahngeländegrenze sind so vorzunehmen, dass 
unter keinen Umständen Baustoffe / Abfälle in den Gleisbereich (auch durch Verwehungen) ge
langen. 

Bei Bauarbeiten in Gleisnähe sind die Veröffentlichungen der Deutschen Gesetzlichen Unfall
versicherung DGUV Vorschrift 1, DGUV Vorschrift 4, DGUV Vorschrift 53, DGUV Vorschrift 72, 
DGUV Regel 101-024, DGUV Vorschrift 78, DV 462 und die DB Konzernrichtlinien 132.0118, 
132.0123 und 825 zu beachten. 

Wenn Sicherheitsabstände zu Bahnbetriebsanlagen unterschritten werden müssen, sind nach 
Art der jeweiligen Gefährdung geeignete Maßnahmen mit der RegioNetz Infrastruktur GmbH 
abzustimmen und zu vereinbaren. 

Betreten von Bahngelände 
Ist ein Betreten der Bahnanlagen für die Bauausführung (bzw. eine Renovierung) im Bereich 
der Grenzbebauung notwendig, muss der Bauantragsteller bei der RegioNetz Infrastruktur 
GmbH rechtzeitig einen schriftlichen Antrag stellen. In keinem Falle dürfen die Bahnanlagen 
ohne Genehmigung der RegioNetz Infrastruktur GmbH betreten werden. Alle hieraus entste
henden Kosten müssen vom Antragsteller getragen werden. 
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Keine Beschädigung und Verunreinigung der Bahnanlagen 
Es wird hiermit auf § 64 EBO hingewiesen, wonach es verboten ist, Bahnanlagen, Betriebsein
richtungen oder Fahrzeuge zu beschädigen oder zu verunreinigen, Schranken oder sonstige Si
cherungseinrichtungen unerlaubt zu öffnen, Fahrthindernisse zu bereiten oder andere betriebs
störende oder betriebsgefährdende Handlungen vorzunehmen. 

Haftungspflicht des Planungsträgers / Bauherrn 
Für Schäden, die der Deutschen Bahn AG aus der Baumaßnahme entstehen, haftet der Pla
nungsträger/Bauherr. Das gilt auch, wenn sich erst in Zukunft negative Einwirkungen auf die 
Bahnstrecke ergeben. Entsprechende Änderungsmaßnahmen sind dann auf Kosten des Vorha
benträgers bzw. dessen Rechtsnachfolger zu veranlassen. 

Immissionen 
Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen (insbe
sondere Luft- und Körperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z. B. durch Bremsstäube, elektri
sche Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.), die zu Immissionen an benachbarter Be
bauung führen können. 

Es obliegt dem Bauherrn, für entsprechende Schutzvorkehrungen zu sorgen. Gegen die aus 
dem Eisenbahnbetrieb ausgehenden Emissionen sind erforderlichenfalls von der Gemeinde 
oder den einzelnen Bauherren auf eigene Kosten geeignete Schutzmaßnahmen vorzusehen 
bzw. vorzunehmen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Deutsche Bahn AG 

Cornel ia Co 

X Lorenz 

i.V. 

Digital unterschrteben von Comelia 
Colorenz 
Datum: 2022. t 2.07 t0:08:58 +Ot'OO' 

Daniela 
Digital unters�_

hrieben 
von Daniela Kunzelmann 

X Ku .. nzelmann 
Datum: 2022.12.07 
09:49:47 +01 '00' 

i.A. 

+++ Datenschutzhinweis: Aus aktuellem Anlass möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die in 
Stellungnahmen des DB Konzerns enthaltenen personenbezogenen Daten von DB Mitarbeiter:in
nen (Vor- und Nachname, Unterschrift, Telefon, E-Mail-Adresse, Postanschrift) vor der öffentli
chen Auslegung (insbesondere im Internet) geschwärzt werden müssen. +++ 

••• NEU bei DB Immobilien ••• 
Chatbot Petra steht Ihnen bei allgemeinen Fragen rund um das Thema Beteiligungen der DB bei 
Bauantrags- / Planungs- und Kabelauskunftsverfahren ab sofort gerne zur Verfügung. 
Nutzen Sie dafür folgenden Link: 
www.deutschebahn.com/Baurechtsverfahren 
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Telefon (02771) 840 270 Groß & Hausmann GbR 
Bahnhofsweg 22 
35096 Weimar (Lahn) 

Fax 

E-Mail 

(02771) 840 450 

B 62, Gemeinde Lahntal, Ortsteil Goßfelden 

Datum 29. November 2022 

Bebauungsplan Nr. 21 „Hinterm Biegen / Sporthalle" [Vorentwurf 1 0/2022] 
Beteiligung der Behörden - Unterrichtung [§ 4 ( 1 )  BauGB] 

Ihr Schreiben vom 31 .10.2022 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit dem vorgelegten Bebauungsplan soll in Goßfelden ein Sondergebiet Multifunktionshalle ausge
wiesen werden. 

Straßenrechtliche und fachgesetzliche Stellungnahme 
Erschließung 
Für die äußere verkehrliche Erschließung des Plangebietes werden zwei neue Einfahrtsbereiche an 
die Freie Strecke der B 62 festgesetzt. Dabei ist für den westlichen Einfahrtsbereich eine Zufahrt 
und den östlichen eine Ausfahrt mit lediglich einer Möglichkeit zum Rechtseinbiegen auf die Bun
desstraße vorgesehen. 

Die Gestaltung der Anbindung an die Freie Strecke ist einvernehmlich mit mir abzustimmen. Außer
dem wird eine Sondernutzungserlaubnis bei mir zu beantragen sein. 

Anbauverbot 
Entlang der freien Strecke der B 62 gilt ab dem befestigten Fahrbahnrand in einem 20,00 m breiten 
Streifen die straßenrechtliche Bauverbotszone sowie die 40,00 m breite straßenrechtliche Baube
schränkungszone. Beide Zonen sind im Bebauungsplan nachrichtlich darzustellen und in den Fest
setzungen zu berücksichtigen. 

Die Bauverbotszone ist von Hochbauten, Aufschüttungen, Abgrabungen, Außenwerbung sowie 
ober- und unterirdischen Ver- und Entsorgungsanlagen Dritter freizuhalten. Zu Hochbauten in die
sem Sinne zählen auch Nebenanlagen wie Umfahrungen, Überdachung, Stellplätze und Lagerflä
chen. 

Hessen Mobil 
Moritzstraße 16 
35683 Dillenburg 
mobil.hessen.de 

Telefon: (02TT1) 840 O 
Fax: (02771) 840 300 
USt-IdNr.: DE811700237 
BIC: HELADEFFXXX 

Landesbank Hessen-Thüringen 
Zahlungen: HCC-Hessen Mobil 
St.-Nr.: 043/226/03501 
IBAN-Nr.: DE67 5005 0000 0001 0005 12 

Kto. Nr.: 1000 512 
BLZ: 500 500 00 

EORI-Nr.: DE1653547 



Hessen Mobil 
Straßen- und Verkehrsmanagement 

Im Vorliegenden Einzelfall kann ich einer Reduzierung der Bauverbotszone gern. § 9 (8) FStrG zu

stimmen, da andernfalls die vorgesehene bauliche Nutzung des Grundstückes aufgrund der Lage 

zwischen Bahnstrecke und Bundesstraße nicht möglich ist. 

Zu genehmigungs- und anzeigepflichtigen baulichen Anlagen innerhalb der Baubeschränkungszone 

ist meine Zustimmung einzuholen, in allen anderen Fällen meine Genehmigung zu beantragen. 

Verkehrssicherheit 
An der Zufahrt zur B 62 sind die Sichtfelder dauerhaft zu gewährleisten. 

Pflanzungen entlang der Bundesstraße außerhalb des Straßengrundstückes müssen so erfolgen, 
dass Schutzmaßnahmen gemäß der RPS entbehrlich sind. 

-Oberflächenwasser aus dem Plangebiet darf nicht auf die Straßenparzelle oder in Entwässerungs

anlagen der B 62 gelangen. 

Die Beleuchtung sowie Fahrzeugbewegungen im Bereich des Plangebietes dürfen zu keiner Blen

dung der Verkehrsteilnehmer auf der B 62 führen. 

Fußgänger, Radfahrer und Belange des ÖPNV 
Die sichere Erreichbarkeit des Plangebietes für Fußgänger und Radfahrer sollte gewährleistet und 

in der Begründung berücksichtigt werden. 

Anmerkungen und Hinweise 
Maßnahmen gegen Emissionen der B 62 gehen nicht zu Lasten des Straßenbaulastträgers. 

Der Veröffentlichung meiner personenbezogenen Daten wiederspreche ich hiermit ausdrücklich. Bei 

einer Veröffentlichung meiner Stellungnahme sind diese zu schwärzen. 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

2/2 
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Landkreis Marburg-Biedenkopf • 35034 Marburg 

Groß & Hausmann GbR 
Bahnhofweg 22 
35096 Weimar 
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B I E D E N K O P F  

Fachbereich: Recht und Kommunalaufsicht 

Fachdiens-,,-�Kommunal- und Verbandsaufsicht 
Träger öffentlicher Belange 

Ansprechpartner/in: Herr Ley 

Zimmer: 231 

---
·täiäiöii. ....... os421 4os:für· 

· · · · ······· 

·Fax:···· ··· · · • 06421 405-1650 · · ---
Vermittlung: 06421 405-0 

............................................... 

.E-Mail:············· .. ·······L
eyU@marburg-biedenkopf.de .................. . 

Ünser Zeichen: FD 30.2 - TÖB�/�20�2-2-0-0-53�···· ................... . 

(bitte bei Antwort angeben) 

08. Dezember 2022 

Beteiligungsverfahren (TÖB) 
Bebauungsplan Nr. 21 „Hinterm Biegen/Sporthalle" mit paralleler Änderung des Flächennut
zungsplans in diesem Bereich 
Ihr Schreiben vom 31 .  Oktober 2022 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die mit oben aufgeführten Schreiben übersandten Planunterlagen haben wir zur Kenntnis genommen. 

Als Träger öffentlicher Belange nehmen wir hierzu wie folgt Stellung: 

Fachbereich Bauen, Wasser- und Naturschutz 
Die vorliegenden Planunterlagen wurden durch unseren Fachbereich Bauen, Wasser- und Natur
schutz geprüft. 

Durch den Fachdienst Bauen wurden keine Anregungen oder Bedenken vorgebracht. 

Der Fachdienst Naturschutz nimmt wie folgt Stellung: 

Aus naturschutzfachlicher und -rechtlicher Sicht bestehen gegenüber den vorgelegten Planungen im 
Einvernehmen mit dem Naturschutzbeirat keine grundsätzlichen Bedenken. Eine abschließende Stel
lungnahme kann jedoch erst nach Vorlage der fehlenden Teile des Umweltberichts erfolgen (s. u.). 

Für eine Minimierung des Eingriffs und Reduzierung des Flächenverbrauchs sollte die alternative 
Errichtung einer Tiefgarage oder eines Parkdecks geprüft werden. Im anderen Fall sind die geplanten 
Stellplätze nur mit einer wassergebundenen Decke herzustellen und mit großkronigen, standortge-
rechten Laubbäumen zu überstellen. 

· · 

• Servicezeiten: 

Monlag b!s Freitag 
8.00- 14.00 Uhr 
und nach Vereinbarung 

0 Dlenslgebäude: 
Im lichtenholz 60 
35043 Marburg-Cappe! 
Fax: 06421 40S.1500 

0 Buslinien: 
Linie 2. 3 und 13 (H Schubertstraße) 
Lin!e 6 und Bus MR.SO (H Kreishaus) 

0 Bankverbindungen: 
Sparkasse Marburg-Biedenkopf I Konto-Nr.: 191 BlZ: 533 500 00 
IBAN fOr Konto 19: DEOS 5335 0000 00000000 19 
SW!Fr-BlC.: HELADEF1MAR 

E•Ma!I: landkreis@marburg-biedenkopf,de l lntemet: www.marburg-bledenkopf.de I Umsatzsteuer-lO: DE 112 591 630 1 Gläublger•ID: OE76ZZZ00000006458 

l 

\
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Neben einer Dachbegrünung ist auch eine Begrünung der Fassade im Hinblick auf die hierdurch 
erzielten positiven Auswirkungen auf Klima und Biodiversität in die Festsetzungen des Bebauungs
planes zu integrieren. 

Als Kompensationsmaßnahme bietet sich die Entsiegelung des asphaltierten Wegs im Bereich Sterz
hausen an: Im Zusammenhang mit einer Artenschutzmaßnahme zugunsten einer lokalen Population 
des Feuersalamanders nördlich der Ortslage Sterzhausen zwischen „Struth" und .Steinberg" wurde 
seitens der Naturschutzbehörde im vergangenen Jahr angeregt, einen zwischen Wald und Fließge
wässer gelegenen asphaltierten Wirtschaftsweg zu entsiegeln, da auf diesem Wegeabschnitt regel
mäßig zahlreiche Feuersalamander überfahren werden. Eine Entsiegelung würde nicht nur den Feu
ersalamandern helfen, sondern auch einen Ausgleich des planerisch vorbereiteten Bodenverlustes 
darstellen. 

Aus artenschutzrechtlicher Sicht kann zu dem eingereichten Vorentwurf keine abschließende Stel
lungnahme erfolgen, da noch wesentliche Teile des Umweltberichtes (Aufnahme Fauna, Artenschutz
fachbeitrag, Kompensationsbedarf, Kompensation) fehlen und die Planung somit noch nicht fachge
recht abgearbeitet wurde. 

Teil dieses Umweltberichtes ist die artenschutzrechtliche Prüfung nach dem Leitfaden für die arten
schutzrechtliche Prüfung in Hessen. Neben der Erfassung von Flora und Fauna im Planungsgebiet 
ist die Abschätzung der negativen Auswirkungen auf den Bestand der vor Ort vorhandenen streng 
oder besonders geschützten Tier- und Pflanzenarten wesentlicher Bestandteil dieser Prüfung. 

Aufgrund der im Planungsgebiet vorhandenen Strukturen sowie der umfliegenden Flächen sind hier 
insbesondere die Reptilien (angrenzender Bahndamm, Säume) zu berücksichtigen, Hier sollte die 
Arbeitshilfe zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung - Zauneidechse, herausgegeben vom Bay
erischen Landesamt für Umwelt (LfU), beachtet werden. 

Des Weiteren sind Aussagen zu Vögeln (Offenland und Gehölzbereiche) und Fledermäusen (Gehölze 
und Offenland) zu treffen. 

Falls Verbotstatbestände berührt werden und somit eine artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmi
gung benötigt würde, müssten entsprechende Maßnahmenkonzepte für die durch den Eingriff be
troffenen Arten entwickelt werden. 

Eine abschließende Stellungnahme zur vorgelegten Planung erfolgt erst Vorlage der artenschutz
rechtlichen Prüfung. 

Der Fachdienst Wasser- und Bodenschutz nimmt wie folgt Stellung: 

1 ,  

2, 

3, 

Das Vorhaben befindet sich in der Zone 1 1 1B des Trinkwasserschutzgebietes Marburg-Wehrda. 
Die zugehörige Schutzgebietsverordnung widerspricht dem Vorhaben nicht grundsätzlich, ist 
jedoch zu beachten. Dies ist in die planerische Darstellung und zugehörigen Textteil aufzu
nehmen. 

Das Vorhaben befindet sich nicht in einem gesetzlich festgesetzten Überschwemmungsge
biet. Die beplanten Flächen befindet sich jedoch im Hochwasserrisikogebiet „HQ Extrem" der 
Lahn. Daher wird eine hochwasserangepasste Bauweise empfohlen. Hinweise hierzu können 
der Hochwasserschutzfibel des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bau
wesen unter dem nachfolgenden Link entnommen werden: https://www.fib-bund.de/ln
halt/Themen/Hochwasser/ 

Abwasserrechtlich ist für den Einzugsbereich der Kläranlage Lahntal-Göttingen die obere 
Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Gießen zuständig. 
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Fachbereich Gefahrenabwehr 
Der Fachbereich Gefahrenabwehr hat die zur Stellungnahme übersandten Unterlagen erhalten, ge
prüft und nimmt hierzu in brandschutztechnischer Hinsicht wie folgt Stellung: 

• Aufgrund der Tatsache, dass die Planungsunterlagen zur Löschwasserversorgung keine de
finitiven Aussagen treffen, weisen wir daraufhin, dass die Gemeinde Lahntal als Träger des 
örtlichen Brandschutzes gemäß § 3 (1) Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allge
meine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) in der Fassung vom 1 4.Januar 2014, zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 23. August 2018, verpflichtet ist, den örtlichen Erfordernissen 
entsprechend Löschwasser bereitzustellen. 

• Wir bitten den Verfahrensträger darauf hinzuweisen, dass die Planung der Löschwasserver
sorgung für das Plangebiet mit der zuständigen Brandschutzdienststelle beim Kreisausschuss 
Marburg-Biedenkopf abzustimmen ist. 

• In der Gemeinde Lahntal steht für den Geltungsbereich ein Hubrettungsgerät nicht zur Verfü
gung. Es ist daher zu gewährleisten ,  dass Gebäude deren zweiter Rettungsweg über Ret
tungsgeräte der Feuerwehr sichergestellt werden sollen, nur errichtet werden dürfen, wenn 
eine max. Brüstungshöhe von 8m bei den zum Anleitern bestimmten Fenstern über der Ge
ländeoberfläche nicht überschritten werden (§36 HBO). Wird die max. zulässige Brüstungs
höhe von 8m zur Sicherstellung des zweiten Rettungswegs bei dem zu den Anleitern bestimm
ten Fenstern überschritten, ist der zweite Rettungsweg durch geeignete Maßnahmen baulich 
durch den Bauherrn zu sichern. 

• Öffentlich rechtliche Verkehrswege (Verkehrsflächen) sind so auszubilden bzw. zu erhalten, 
dass für Feuerlösch- und Rettungsfahrzeuge ausreichende Zufahrtswege, Bewegungs- und 
Aufstellflächen zur Verfügung stehen. Einzelheiten sind ggf. mit der zuständigen Brandschutz
dienststelle im Rahmen der Erschließungsplanung abzustimmen. 

Darüber hinaus bestehen gegen die vorliegenden Planungen in brandschutztechnischer Hinsicht 
keine Bedenken und Anregungen. 

Fachbereich Ländlicher Raum und Verbraucherschutz 
Die vorliegenden Planunterlagen wurden durch unseren Fachbereich Ländlicher Raum und Ver
braucherschutz geprüft und nehmen wie folgt Stellung: 

Teile des in Rede stehenden Bereiches waren bereits in den Jahren 201 8  bzw. 2019  Gegenstand 
einer F - Plan Änderung und eines Bebauungsplanes. Bereits in diesen Verfahren wurde auf die 
Darstellung im Regionalplan (RPM) als Vorrangfläche Landwirtschaft (Vr) hingewiesen. 

• Laut dem derzeit gültigem Regionalplan (RPM) handelt es sich bei der bisher nicht beplanten 
Freifläche um Vorrangfläche für die Landwirtschaft. Im Regionalplan (Ziff. 6.3 S. 94f) wird 
hierzu ausgeführt, dass diese Bereiche der langfristigen landwirtschaftliche Nutzung erhalten 
bleiben sollen. Die vorliegenden Planungen entsprechen nicht den Vorgaben des Regional
planes, da nach Umsetzung in diesem Areal keine landwirtschaftliche Nutzung mehr stattfin
den kann. 

• Der uns vorliegende Agrarfachplan für Mittelhessen (AMI) geht für die bisher unbeplante land
wirtschaftliche Fläche von höchster Bedeutung (1_a) für die örtliche Landwirtschaft aus. 

• Die Standorteignungskarte von Hessen bewertet den Erweiterungsbereich als A 1 Standort 
(gute Ackerlandnutzungseignung; der Anteil ist nicht mehr nachweisbar, da von den ehemals 
200 ha erhebliche Teile einer Gewerblichen Nutzung zugeführt wurden). Die Bodenqualität 
des betroffenen landwirtschaftlichen Bereiches liegt zwischen 53 und 55 Bodenpunkten. 
Bei einer Ertragsmesszahl (EMZ) zwischen 50 und 52 (Im 0 51), ist dies deutlich über dem 
Durchschnitt von Goßfelden (0 EMZ 42). 
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• Das landwirtschaftliche Ertragspotential mit hoch eingestuft. 

• Die Gemeinde Lahntal hat zwar beschlossen eine Mehrfelderhalle mit Tribüne zu bauen. Aus 
den vorliegenden Planungen ist jedoch nicht ersichtlich für welchen Bedarf eine derartige 
Halle mit dem entsprechenden Parkraum benötigt wird. Zusätzlich ist die Wahl des Standor
tes, durch eine Eisenbahnstrecke von der Ortslage getrennt, nicht nachvollziehbar, da hier mit 
Sicherheit weitere nicht unerhebliche Kosten für eine fußläufige Erschließung entstehen wer
den. 

Aufgrund des dargestellten Sachverhaltes bestehen aus agrarstruktureller Sicht derzeit doch erheb
liche Bedenken gegen die vorliegenden Änderungen des F - Planes und den B - Plan. 

Aufgrund der Tatsache, dass der Gemeinde Lahntal laufend Maßnahmen im festgelegten Vorrang
bereich Landwirtschaft des Regionalplanes Mittelhessen durchgeführt, so dass hierbei nicht das ein
zelne Verfahren und dessen Raumbedeutsamkeit zu bewerten ist, sondern die Summe der Maßnah
men. Daher halten wir es weiterhin für notwendig hier entsprechenden Ersatz an Vorrangfläche Land
wirtschaft im Gemeindebereich von Lahntal über ein entsprechendes Abweichungsverfahren zu 
schaffen. Zusätzlich sollte beachtet werden, dass die Europäische Kommission als Ziel hat den Flä
chenverbrauch auf „Null" zu bringen. Daher wurden mit Änderung des Baugesetzbuchs im Jahr 2013 
zwei, in diesem Zusammenhang, wesentliche Punkte aufgenommen. Diese betreffen, in Bezug auf 
eine städtebauliche Entwicklung, zum einen den Grundsatz des Vorrangs der Innenentwicklung {§ 1 
Abs. 5 BauGB, .,Vorrang der Innenentwicklung) und zum anderen die erhöhte Begründungspflicht bei 
der Umwandlung landwirtschaftlicher oder als Wald genutzter Flächen (§ 1 a Abs. 2 Satz 2 BauGB 
.,Umwidmungssperrklausel"). 

Somit erhöhen sich die Anforderungen an den ebenfalls in § 1 a Abs. 2 Satz 1 BauGB genannten 
.,schonenden Umgang mit Grund und Boden" {.,Bodenschutzklausel") und dem Schutz werter Böden. 
Dieser Abwägungs- und Begründungspflicht sollte aus Sicht des von uns zu vertretenden Belanges 
Landwirtschaft und örtliche Agrarstruktur aufgegriffen und in ausreichender Form nachgekommen 
werden. 

Hinweis: 
Da der arten- bzw. naturschutzrechtliche Ausgleich in den vorliegenden Planunterlagen nicht abge
arbeitet wurde, behalten wir uns vor diesen gesondert zu bewerten. Aus landwirtschaftlicher Sicht 
halten wir allerdings Maßnahmen im Wald, an Gewässern oder als Ergänzung zu bestehenden Maß
nahmen für sinnvoll. 

Fachbereich Mobilität und Verkehrsinfrastruktur 
Die vorliegenden Planunterlagen wurden durch unseren Fachbereich Mobilität und Verkehrsinfra
struktur geprüft und nehmen wie folgt Stellung: 

Die unmittelbaren Belange des lokalen Nahverkehrs/des RNV sowie der Kreisstraßen werden nicht 
berührt. 

Aus dem Blickwinkel einer ganzheitlich, nachhaltige Mobilitätsbetrachtung stellen wir nach Durchsicht 
der Unterlagen dennoch fest 

• Im Sinn einer Förderung nachhaltiger Mobilität ist es wünschenswert, dass die fußläufige Er
schließung und auch die Erreichbarkeit für Radfahrende alsbald nach der Inbetriebnahme der 
Sporthalle hergestellt werden. 

• Möglichst optimal sollte zudem die Anbindung an die ÖPNV Haltestellen Bahnhaltepunkt Goß
felden (ca. 450 m Fußweg über die vorgesehen Querung der Gleise) sowie die Anbindung an 
die Bushaltestelle an der Lindenstraße (ca. 500 m Fußweg) gestaltet werden (Beleuchtung, 
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Wegelänge, Querungen, Räum- und Winterdienst). Wenn dies gewährleistet wird die verkehr
liehe Erschließung - auch über den Umweltverbund - als sehr günstig bewertet. 

• Von Relevanz ist zudem die Erschließung für Radfahrende aus den benachbarten Gemein
deorten über alltagstaugliche Radwege, hierzu sind die Qualitätsstandards hessischer Rad
wege anzuwenden. 

Mit freundlichen Grüßen 

i. V. 
Sacks 
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31 . 1 0.2022 

hier: Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gern. § 3 Abs. 1 BauGB und frühzeitige Beteiligung 
der Behörden und Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
die Gemeinde Lahntal hat unser Büro gern. § 4b BauGB mit der Durchführung der Beteiligungsverfahren im 
Rahmen der Aufstellung des o.g. Bebauungsplans beauftragt. Mit der Beteiligung wird Ihnen die Gelegenheit 
zur Stellungnahme - auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprü
f1 1ng m�ch § 2 Abs 4 BauGB - im Rahmen ihrer Zuständigkeit zum o.g. Bauleitplanverfahren gegeben. Zweck 
rler Stellungnahme ist es, der Gemeinde die notwendigen Informationen für ein sachgerechtes und optimales 
Planungsergebnis zu verschaffen. Die Stellungnahme ist zu begründen, die Rechtsgrundlagen sind anzuge
ben, damit die Gemeinde den Inhalt nachvollziehen kann. 
Wir bitten Sie daher um Stellungnahme entsprechend der auf der nachfolgenden Seite aufgeführten Gliede
rungsvorlage im Zeitraum vom: 

vom 07.11 .2022 bis einschließlich 09.12.2022 
Die Planunterlagen können als PDF unter folgendem Downloadlink heruntergeladen werden 

, http://www.grosshausmann.de/index.php/beteiligungsverfahren 
Auf Nachfrage schicken wir Ihnen auch gerne die Entwurfsunterlagen tn Papierform zu. 

Sollten Sie zu der vorliegenden Planung 
keine Anregungen haben. können Sie 
diese Seite. mit vollständig ausgefülltem 
nebenstehendem Formularfeld, per Fax 
an uns zurücksenden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Keine Anregungen 

�" 
i.A. K. Hütten, Dipl.-Ing. 
Stadtplaner AKH 

u.t�/.aL, 4, J l. 1 1..  
Ort, Datum 

lr#Zdl� 
;.:chrift / Dienstbezeichnung 

Volksbank Mittelhessen eG IBAN D E 2 7  51 39 0000 0035 8 0 1 8  04 B IC :  VBMHDE5F 
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Groß & Hausmann GbR 
Bahnhofsweg 22 
35096 Weimar (Lahn) 

Lahntal, 

Ortsteil  Goßfelden 
"Hinterm Biegen / Sporthalle" 
Bauleitplanung; Bebauungsplan Nr. 21  
Kampfmittelbelastung und -räumung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen 

Unser Zeichen: 1 1 8  KMRD- 66 06/05-
L 2372-2022 

Ihr Zeichen: 

Ihre Nachricht vom: 

Ihr Ansprechpartner: 

Zimmernummer: 

Telefon/ Fax: 
E-Mail: 

Kampfmittelräumdienst: 

Datum: 

Herr Klaus Hütten 

0 1 .1 1 .2022 

Norbert Schuppe 

0.23 

06151 1 2 65 1 0/ 1 2 5133 
Norbert.Schuppe@rpda.hessen.de 

kmrd@rpda.hessen.de 

30.1 1 .2022 

dass in  Ihrem Lageplan näher bezeichnete o.g. Gelände befindet sich in  einem Bereich, in  
dem Kampfmittel unsachgemäß gesprengt wurden. 

Vom Vorhandensein von Kampfmitteln auf solchen Flächen muss grundsätzlich ausgegangen 
werden. 

Eine systematische Überprüfung (Sondieren auf Kampfmittel)  ist daher vor Beginn der ge
planten Abbrucharbeiten, Bauarbeiten und Baugrunduntersuchungen auf den Grundstücks
flächen erforderlich, auf denen bodeneingreifende Maßnahmen stattfinden. Hierbei soll 
grundsätzlich eine EDV-gestützte Datenaufnahme erfolgen. 

Zu Ihrer eigenen Sicherheit sol lten Sie sich beschein igen lassen, dass die Kampfmittelräumar
beiten nach dem neuesten Stand der Technik durchgeführt wurden. Der Beschein igung ist 
ein Lageplan beizufügen, auf dem die untersuchten Flächen dokumentiert s ind.  Weiterhin ist 
das verwendete Detektionsverfahren anzugeben. 

Wir bitten nach Abschluss der Kampfmittelräumarbeiten um Übersendung mittels E-Mail 
der Freigabedokumentation und entsprechenden Lageplänen in digitaler Form, gern im 
ESRI Shape (*.shp) bzw. im Cad Format (*.dxf, *.dwg). 

Wir bitten um Verwendung der geodätischen Bezugsysteme im ETRS 1 989 mit UTM Zone 
32N (EPSG: 25832, EPSG 4647), Gauß-Krüger-Zone 3 (EPSG: 3 1 46 7).Die Kosten für die 

Regierungspräsidium Darmstadt 
Luisenplatz 2, Kollegiengebäude 
64283 Darmstadt 

Internet: 
www rp-darmstadt.hessen de 

Servicezeiten: 
Mo. - Do. 8:00 bis 1 6:30 Uhr 
Freitag 8:00 bis 1 5:00 Uhr 

Fristenbriefkasten: 
Luisenplatz 2 
64283 Darmstadt 

Telefon: 061 51  12 0 (Zentrale) Öffentliche Verkehrsmittel : 
Telefax: 061 51 1 2  6347 (allgemein) Haltestelle Luisenplatz - 2 _. 
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Kampfmittelräumung (Aufsuchen, Bergen, Zwischenlagern) sind vom Antragstel ler/ Antrag
stellerin, I nteressenten/Interessentin oder sonstigen Berechtigten (z.B. Eigentümer/Eigentü
merin, lnvestor/lnvestorin) zu tragen. Die genannten Arbeiten sind daher von diesen selbst 
bei einer Fachfirma i n  Auftrag zu geben und zu bezahlen. 

Bei der Angebotseinholung oder der Beauftragung einer Fachfirma bitte ich immer 
das v. g.  Aktenzeichen anzugeben und eine Kopie dieser Stel lungnahme beizufügen. 

Als Anlage übersende ich Ihnen die Allgemeinen Bestimmungen für die Kampfmittelräu
mung im lande Hessen. 

Da Kampfmittelräumarbeiten im Voraus schwer zu berechnen sind, ha lte ich die 
Abrechnung der Leistungen nach tatsächlichem Aufwand für unumgängl ich. Dies ist in jedem 
Fal le Voraussetzung für eine positive Rechnungsprüfung zum Zwecke der Kostenerstattung 
durch den Bund gern. Nr. 3. der Allgemeinen Bestimmungen für die Kampfmittelräumung. 

Eine Kopie des Auftrages b itte ich mir zur Kenntnisnahme zuzusenden. 

Den Abtransport - ggf. auch die Entschärfung - und die Vernichtung der gefundenen Kampf
mittel wird das Land Hessen -Kampfmittelräumdienst- weiterh in  auf eigene Kosten überneh
men. 

Mit freundl ichen Grüßen 
Im Auftrag 

gez. Norbert Schuppe 
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Allgemeine Bestimmungen für die Kampfmittelräumung im Lande Hessen 

Auftraggeber für Kampfmittelräumungsarbeiten sind das Land Hessen (Regierungspräsidium 

Darmstadt), Kommunen, Private und Bundesbehörden. 

Kampfmittelräumungsarbeiten sind insbesondere: 

• Aufsuchen, Bergen und Zwischenlagern von Kampfmitteln  

o Systematische Untersuchung von Flächen mit Sonden 

o Systematische Entmunitionierung von Flächen mit Oberflächensuchgeräten 

o Punktuelle Untersuchung von Blindgängerverdachtspunkten 

o Herstellen von Sondierungsbohrungen, Messwertaufnahmen und Interpretation der 

Messergebnisse auf Bombenblindgänger 

o Aufgrabung der detektierten Anomalien 

o Identifizierung der Kampfmittel 

o Zwischenlagerung von Kampfmitteln 

o Berichtsführung 

1. Durchführungsbestimmungen  

Die Arbeiten sind jeweils nach dem neuesten Stand der Technik durchzuführen. Dies ist bei der 

Auftragsbestätigung zu versichern.  

• Dem Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen sind rechtzeitig mitzuteilen: 

• Auftraggeber (Auftrag und Auftragsbestätigung) 

• Verantwortliche Person (Befähigungsschein und Ausbildungsnachweis) 

• Arbeitsaufnahme und Arbeitszeit, gegebenenfalls Arbeitsunterlagen 

• Aktenzeichen des Kampfmittelräumdienstes 

Die untersuchten bzw. entmunitionierten Flächen sind in Lageplänen M 1 : 1 000 zu 

dokumentieren. Eine Ausfertigung ist dem KMRD nach Beendigung der Arbeiten zu übergeben. 

Kampfmittelräumungsarbeiten sind nach den üblichen Gesetzen, Verordnungen und Regeln der 

Technik insbesondere auch nach den Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz beim 

Zerlegen von Gegenständen mit Explosivstoff oder beim Vernichten von Explosivstoff oder 

Gegenständen mit Explosivstoff BGR 114, Anhang 5, des HVBG Fachausschuß „Chemie“ 

durchzuführen. 

2. Sicherheitsbestimmungen  

Die Kampfmittelräumarbeiten dürfen nur unter ständiger Aufsicht einer Verantwortlichen Person 

(Befähigungsinhaber/in nach § 20 SprengG) durchgeführt werden. 

An der Arbeitstelle ist gut sichtbar ein Alarmplan anzubringen, der folgende Informationen 

enthält:  

• Verantwortliche Person der Arbeitsstelle 

• Tel.-Nr. und Adresse des nächsten Unfallkrankenhauses 
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• Tel.-Nr. des nächsten Hubschrauberrettungsdienstes 

• Tel.-Nr. und Adresse des Kampfmittelräumdienstes des Landes Hessen 

Die geborgenen Kampfmittel, Munitionsteile sowie alle anderen Objekte, die im Zusammenhang 

mit Kampfmitteln stehen, sind sofort listen mäßig zu erfassen und nachzuweisen. Sofern 

Kampfmittel nicht transportfähig sind oder nicht verlagert werden können, ist von der 

Kampfmittelräumfirma der Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen unverzüglich zu 

verständigen. Bei Gefahr im Verzug ist die Verantwortliche Person berechtigt und verpflichtet, 

sofort die zuständige Gefahrenabwehrbehörde (Polizei, Bürgermeister/in, Oberbürgermeister/in) 

zu verständigen und die seiner/ihrer Meinung nach erforderlichen Absperrmaßnahmen zu 

veranlassen. Die Entschärfung, Sprengung sowie der Abtransport von Kampfmitteln ist 

ausschließlich dem Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen oder der von ihm beauftragten 

Person überlassen. 

3. Ergänzende Bestimmungen 

Bergungsfremde Gegenstände, die bei den Arbeiten gefunden werden und keine 

Kampfmitteleigenschaft aufweisen, sind dem Eigentümer des Grundstücks zu überlassen. Sofern 

ehem. reichseigene Kampfmittel gefunden werden, besteht die Möglichkeit der Kostenerstattung 

durch den Bund. Er macht allerdings zur Auflage, dass der Kampfmittelräumdienst die von der 

Fachfirma gestellte Rechnung zur Prüfung erhält und diese mit einem Sichtvermerk 

kennzeichnet. Dies setzt in jedem Falle die Einhaltung der vorgenannten Bestimmungen voraus. 

Weiterhin ist zu erklären, ob das betreffende Grundstück vom Bund erworben wurde. 
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Abb. 2: bei Bohrarbeiten 5-Zentner-Bombe angebohrt

Abb. 1. Fliegerbombe, angetroffen bei 
Bauarbeiten in der Nähe einer 
Tankstelle 

Bauaushubüberwachung und Baubegleitende Kampfmittelräumung 
Theorie und Wirklichkeit, Verantwortlichkeiten 

 
Jürgen Sebald 

BG Bau, Pirnaer Landstraße 40, 01237 Dresden 
0351-2572-324, juergen.sebald@bgbau.de 

 
1. Einleitung 
Weltweit werden Bauarbeiten für verschiedenste Vorhaben 
durchgeführt, sei es wie z.B. Um-, oder Ausbau bzw. 
Sanierung von Industrie-, Wohn- oder Mischgebieten, aber 
auch Lückenbebauungen. Für erneuerbare Energien sind 
tollkühne Ideen in der Planung, einiges davon steht bereits in 
der Ausführungsphase. Pipelines werden durch unwirtliche 
Gegenden, sogar durch Gewässer wie z.B. Ostsee verlegt, 
auch an Orten, wo bekanntermaßen Kampfmittel verklappt 
wurden.  

Es ist davon auszugehen, dass ca. 10 - 15 % der im 2. 
Weltkrieg abgeworfenen Bomben nicht zur Wirkung 
gelangten und auch heute noch eine Gefahr für die Umge-
bung darstellen (Abb. 1). Zusätzlich dazu findet man auch in 
Ballungszentren  
 aufgegebene oder zerstörte Fliegerabwehrstellungen,  
 Vergrabestellen,  
 zur Sprengung vorbereitete Bauwerke, 
 ehemalige Stellungs- und Grabensysteme mit Munition.  
Daher werden Bauvorhaben immer wieder durch Kampfmittelfunde, ja sogar auch „Explosionen von 
Kampfmitteln“ gestoppt (Abb. 2).  

Vor diesem Hintergrund stellen sich folgende 
Fragen:  

 hat der Bauherr bzw. dessen Planer im 
Rahmen der Gefahrenvorsorge das Prob-
lem „Kampfmittel im Baugrund“ überhaupt 
erkannt ? 

 hat der sich Bauherr bzw. dessen Planer 
mit den zur Verfügung stehenden Sondier- 
und Räumverfahren überhaupt befasst ? 

 ist sich der Bauherr seiner Verantwortung 
gegenüber den bauausführenden Un-
ternehmen bewusst ? 

 

Bei Bauarbeiten unter Kampfmittelverdacht entstehen Gefährdungen, deren Beseitigung zu den ver-
traglichen Pflichten des Bauherrn gehört (siehe dazu VOB/C ATV DIN 18299).  

Vielfach ist aber festzustellen, dass "aus Kostengründen" keine Kampfmittelräumung im engeren Sinne 
geschieht, sondern versucht wird, dem Problem des Kampfmittelverdachtes mittels sog. „Bauaushub-
überwachung“ oder der „Baubegleitenden Kampfmittelräumung" Herr zu werden. Dies geschieht ins-
besondere dann, wenn kein konkreter, sondern ein sogenannter "diffuser" Kampfmittelverdacht vor-
liegt, d.h., dass anhand von Luftbildern oder anderer Unterlagen zwar keine verortbaren Ansatzpunkte 
festgestellt werden können, aber doch so konkrete Verdachtsmomente dafür, dass ein gewisser 
Kampfmittelverdacht bestehen bleibt (tw. auch bezeichnet als "Fläche mit Kampfmittelverdacht ohne 
konkrete Gefahr" [1]). 
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2. Pflichten des Bauherren 
Die Bereitstellung des Baugrundes zur weiteren Bearbeitung, z.B. zur Herstellung eines Bauwerkes ist 
gemäß der Rechtsprechung nach § 645 BGB im Sinne der Lieferung eines Baustoffes zu sehen. Die 
Verantwortung für den Zustand des Baustoffes „Baugrund“ trägt grundsätzlich der Bauherr, d.h. er trägt 
das so genannte „Baugrundrisiko“.  

Unter Beachtung des Rechtsgrundsatzes der Allgemeinen Verkehrsicherungspflicht hat der Bauherr, 
der sein Vorhaben auf einer Fläche errichten möchte, die nach historischer Erkundung als kampfmittel-
gefährdet anzusehen ist, die Pflicht, Schäden, die von seinem Grund und Boden ausgehen, von den 
Bauarbeitern abzuwenden. Er hat somit dafür zu sorgen, dass evtl. vorhandene Kampfmittel unschäd-
lich gemacht werden, was i.d.R. durch eine Kampfmittelräumung im klassischen Sinn geschieht.  

Dies gilt sowohl bei einem konkreten, als auch bei dem oben beschriebenen "diffusem" Kampfmittel-
verdacht. In diesem Fall können z.B. in Nordrhein-Westfalen die Ordnungsbehörden entsprechende 
Vorgehensweisen verfügen [1] und seit im Jahre 1994 auf einer Baustelle in Berlin die Explosion einer 
Bombe vier Arbeiter in den Tod gerissen hat, wird in einigen kreisfreien Städten und Landkreisen 
Sachsens die Antragstellung zur Kampfmittelbelastungsprüfung von Baugrundstücken vorgeschrieben! 
Eine vorbildliche Vorgehensweise, an die sich andere Städte und Landkreise anschließen sollten ! 

Darüber hinaus hat aber jeder Bauherr im Rahmen der Planung und Ausführung eines Bauvorhabens 
ohnehin Vorgaben zu beachten, die in die gleiche Richtung weisen. Hier ist insbesondere die BaustellV 
in Verbindung mit § 4 ArbSchG zu nennen, aber auch § 819 StGB "Baugefährdung". Weitere Hinweise 
zu den Bauherrenpflichten bei Bauarbeiten auf Kampfmittelverdachtsflächen enthält auch die BGI 833 -  
- Handlungsanleitung zur Gefährdungsbeurteilung und Festlegung von Schutzmaßnahmen bei der 
Kampfmittelräumung [2]. 

 
2.1 Baustellenverordnung – BaustellV 
Eine ganz allgemeine, in ihrer Zielrichtung aber sehr deutliche Vorgabe, die auf jeder Baustelle zu 
beachten ist, enthält § 2 BaustellV, "Planung und Ausführung des Bauvorhabens". § 2, Absatz 1 lautet 
(verkürztes Zitat): 

(1) Bei der Planung der Ausführung eines Bauvorhabens …… sind die allgemeinen Grundsätze 
nach § 4 des Arbeitsschutzgesetzes zu berücksichtigen (siehe auch Abb.2) 

Somit hat der Bauherr schon bei der Planung der Ausführung eines Bauvorhabens gemäß den ersten 
und wesentlichsten drei allgemeinen Grundsätzen nach § 4 ArbSchG zu berücksichtigen, dass 

 Die Arbeit so zu gestalten ist, daß eine Gefährdung für Leben und Gesundheit möglichst vermie-
den und die verbleibende Gefährdung möglichst gering gehalten wird; 

 Gefahren an ihrer Quelle zu bekämpfen sind; 

 der Stand von Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswissen-
schaftliche Erkenntnisse berücksichtigt werden. 

 

Werden diese Vorgaben der BaustellV nicht beachtet, könnte im Schadensfall, d.h. in unserer Betrach-
tung der "Explosion" eines Kampfmittels, auch § 819 StGB "Baugefährdung" heranzuziehen sein:  

(1) Wer bei der Planung, Leitung oder Ausführung eines Baues oder des Abbruchs eines Bau-
werks gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik verstößt und dadurch Leib oder 
Leben eines anderen Menschen gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft.  

Eine für die Kampfmittelräumung aus dem Kreis der anerkannten Regeln der Technik einschlägige 
Regel ist die oben bereits erwähnte BGI 833 [2]. Diese BGI hilft in erster Linie der Kampfmittelräumfir-
ma, aber auch dem Bauherrn bzw. dessen Planer, die allgemeinen Grundsätze nach § 4 ArbSchG bei 
der Planung und Ausführung des Bauvorhabens auf "kampfmittel-verdächtigem Untergrund" zu be-
rücksichtigen und umzusetzen. 
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Bauherr oder beauftragter Dritte nach § 4 BaustellV 

Zugehörige Pflichten:

 auf allen Baustellen:  

§ 2 Abs. 1 BaustellV  * 
 
Die allgemeinen Grundsätze 
des  
§ 4 ArbSchG sind bei der Pla-
nung  
der Ausführung zu berücksichti-
gen 

Zusätzlich auf Baustellen auf denen 
Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber 
tätig werden: 

§ 3 Abs. 1 BaustellV
 
Bestellter Koordinator oder Bauherr selbst  

§ 3 Abs. 2 Nr. 1 BaustellV * 
 
Die allgemeinen Grundsätze sind bei der 
Planung der Ausführung zu koordinieren 

Allgemeine Grundsätze nach § 4 ArbSchG bei Anwendung der BaustellV
und deren zugehörigen Pflichten 

* Diese Pflichten werden in den Abschnitten 5.1 und 5.2 der RAB 33 konkreti-
siert 

§ 3 Abs 3 Nr. 1 BaustellV *
 
Die Anwendung der allgemeinen Grund-
sätze ist bei der Ausführung zu koordinie-
ren 

 

Abb. 3 

 
3 „Bauaushubüberwachung“ - "baubegleitende Kampfmittelräumung"  

- Verfahren nach dem Stand der Technik ? 
Gängige Praxis ist es, in den Ausschreibungsunterlagen von den ausführenden Unternehmen "den 
Stand der Technik" abzufordern.  

Weil aber aufgrund zu vieler im Untergrund vorhandener Störkörper die klassischen Vorgehensweisen 
der Kampfmittelräumung manchmal nicht anwendbar sind, aber auch deshalb, weil Bauherren aus 
finanziellen Gründen vor Sondierungen zurückschrecken, wird schon bei der Planung des Bauvorha-
bens auf "kampfmittel-verdächtigem Untergrund" zum Mittel der sogenannten Bauaushubüberwachung 
gegriffen, d.h. es wird eine zur Kampfmittelräumung befähigte Person - im folgenden "Feuerwerker" 
genannt - neben den Bagger gestellt, die ein Auge auf den Aushub haben und die Arbeiten sofort stop-
pen soll, wenn sie etwas Auffälliges bemerkt.  

Diese auch als „fachtechnische Begleitung" des Bauvorhabens bezeichnete Vorgehensweise stößt in 
der Fachwelt auf herbe Kritik ("ist eigentlich nur ein zusätzlicher Toter"), sowohl in der Tatsache, dass 
es vom Bauherrn so gefordert und ausgeschrieben wird, aber auch in der Tatsache, dass sich einige 
Kampfmittelräumfirmen überhaupt darauf einlassen ! Vor dem Hintergrund wirtschaftlicher Zwänge 
mag das zwar verständlich sein, aber eine solche Vorgehensweise ist ein vehementer Verstoß nicht 
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Abb. 4. Schichtenweiser Abtrag, verpflich-
tend bei baubegleitender KMR 

nur gegen die allgemeinen Grundsätze des § 4 ArbSchG, sondern auch gegen jedes Prinzip der Si-
cherheitsplanung: 
 hat der Feuerwerker überhaupt eine Chance, eine konkrete Gefahr durch ein bewegtes oder frei-

gelegtes Kampfmittel rechtzeitig festzustellen ? 
 wie lange hält er das durch, den Aushubbereich nach Unregelmäßigkeiten und die Aushubmas-

sen nach "Verdachtsinhalten" so intensiv wie notwendig zu "scannen" ?  
 kann er dem Druck der "Erdbaufirma" standhalten, "Leistung zu bringen", "Masse zu machen" ? 
 wer trägt die Verantwortung, wenn es zu einem Schadensereignis kommt, die Verantwortliche 

Person der Kampfmittelräumfirma, die Kampfmittelräumfirma selbst oder der Bauherr?  

Eine Definition der "Bauaushubüberwachung" zum Auffinden von Kampfmitteln und damit eine binden-
de Vorschrift zur Vorgehensweise gibt es nicht (wie auch, es ist ja kein in der Fachwelt anerkanntes 
Verfahren !).  

Oft wird aber für die gleiche wie oben beschriebene 
Vorgehensweise ein anderer Begriff gebraucht bzw. 
missbraucht:  

"Baubegleitende Kampfmittelräumung"  
Im Gegensatz zur "Bauaushubüberwachung" sind die 
Vorgehensweisen der "baubegleitenden Kampfmittelräu-
mung" exakt beschrieben und definiert im Abschnitt 3 der 
Arbeitshilfen Kampfmittelräumung - AH-Kampfmittelräumung 
des Bundes [3]. Folgende Zitate aus diesem Abschnitt der 
AH-Kampfmittelräumung sprechen für sich und bedürfen 
keiner weiterer Kommentierung, besonders wichtige 
Passagen aber in Fettdruck hervorgehoben: 

3.2 Baubegleitende Kampfmittelräumung 

Bei diesem Räumverfahren werden die horizontalen und vertikalen Flächen der Baugrube mit 
aktiven und / oder passiven Sonden untersucht. 

Nach Freigabe durch die verantwortliche Person (§ 19 Abs. (1) Nr. 3 SprengG) kann der Boden un-
ter zusätzlicher visueller Kontrolle schichtweise ausgebaut werden. Dieser Vorgang wird bis zum 
Erreichen der Aushubsohle wiederholt. 

3.2.1 Verfahrensbeschreibung 

Zum Erreichen des Räumziels „Kampfmittelfreiheit“ sind die Aushubsohle und die Grubenböschun-
gen bzw. –wände in Abhängigkeit der vermuteten Kampfmittel mittels aktiver und / oder passiver 
Sonden vollflächig und systematisch zu untersuchen und ggf. zu räumen. 

Die BGR 114 Anhang 5 „Besondere Sicherheitsanforderungen“ ist zu beachten. 

3.2.2 Verfahrensgrenzen 

Dieses Räumverfahren kann der Reduktion von Gefährdungen bei Maßnahmen mit Bodeneingriff 
auf kampfmittelbelasteten Flächen dienen. Es kann angewendet werden, wenn Kampfmitteleinzel-
funde aufgrund konkreter Verdachtsmomente nicht ausgeschlossen werden können.  

Dabei wird der im Wirkungsbereich eines Erdwerkzeuges befindliche Boden auf Kampfmittel unter-
sucht, bevor der Bodenabtrag stattfindet. 

Dieses Räumverfahren ist aufgrund des methodischen Ansatzes zur Herstellung der Kampfmittel-
freiheit ohne Einschränkungen für Baugruben geeignet. Die Verfahrensgrenzen werden durch fol-
gende Eckpunkte beschrieben: 

1. Der bei der Räummaßnahme hergestellte kampfmittelfreie Bereich beschränkt sich auf den bei 
den Bauarbeiten umgesetzten und den in der Baugrube anstehenden Boden. 

2. Die Mächtigkeit der in der Baugrube von Kampfmitteln freigemessenen Bodenschicht wird durch 
die Empfindlichkeit der eingesetzten aktiven und / oder passiven Sonde bzw. die Störkörpergröße 
bestimmt und ist daher nicht in jedem Fall eindeutig bestimmbar.   
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3. Durch vorhandene bauliche Anlagen (Kabel, Leitungen, Betonbaukörper) oder Hilfsbau-
maßnahmen (Verbau) können Einschränkungen der Sondierfähigkeit des in der Baugrube 
anstehenden Bodens entstehen. 

Auch das Verfahren der baubegleitenden Kampfmittelräumung ist in der Fachwelt umstritten, weil es, 
wie der obige Satz 3 zeigt, nicht nur Unsicherheiten für den Räumerfolg enthält, sondern auch für Leib 
und Leben der Ausführenden. Umstritten ist es aber insbesondere auch deshalb, weil dieses Verfahren 
so leicht von Bauherren und Planern missbraucht werden kann, um Geld zu sparen ! 

Das Verfahren wurde aus der Not geboren, dass es eben die Flächen gibt, wo ein nicht eindeutig ver-
ortbarer, diffuser Kampfmittelverdacht besteht und man nach einem Verfahren gesucht hat, um auch 
dieses Problem unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit der Mittel in den Griff zu bekommen.  

Aber, es öffnet dem Missbrauch Tür und Tor: man braucht bei entsprechenden Verdachtsflächen nur 
zu postulieren, dass die klassische Sondierung nicht geht, dann wird auch noch bereits in der Aus-
schreibung der schichtenweise Abtrag gestrichen (behindert ja nur die Aushubleistung und bedroht 
damit den schon vor Beginn der Planung festgelegten Eröffnungstermin mit Bürgermeister und Sekt-
empfang), stellt den Ausguck-Feuerwerker an den Bagger, und schon glaubt man als Bauherr das 
Problem erledigt zu haben ! 

Da sind gewisse Zweifel angebracht, betrachtet man allein die Verantwortlichkeiten, wenn die Granate 
dem Ausguck-Feuerwerker entgeht und mit der Aushubfuhre durch die Stadt gefahren wird !  

Was ist, wenn ….. ? 

Auf der Grundlage des § 2 BaustellV, der den Bauherrn verpflichtet, bereits bei der Planung eines 
Bauvorhabens die Grundsätze des § 4 ArbSchG zu berücksichtigen, kann nur folgende grundsätzliche 
Vorgehensweise die Richtige sein: 

1) zwingende Feststellung des Kampfmittelverdachtes, ob konkret oder diffus ! 

2) wenn Kampfmittelverdacht besteht, Erarbeitung eines klar definiertes Räumkonzeptes bzw. eines 
Arbeits- und Sicherheitsplanes nach BGI 833: 

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Anforderungen darf die baubegleitende Kampfmittel-
räumung nur dann angewandt werden, wenn Bauwerksreste, künstliche Auffüllungen mit hohen 
ferromagnetischen Anteilen, dichte Leitungsnetze oder dergleichen eine Kampfmittelräumung im 
klassischen Sinn unmöglich machen.  

3) im Räumkonzept bzw. Arbeits- und Sicherheitsplan nach BGI 833 Beschreibung der an den 
Kampfmittelverdacht angepassten Vorgehensweise, insbesondere 

 anstehende Böschungen etc. werden vor Beginn des Aushubes vorsondiert 

 schichtenweiser Abtrag des Materials ("Abziehen") 

 die Schichtstärken werden während des Aushubes ständig durch direkte Kommunikation zwi-
schen visuellem Überwacher (Feuerwerker") und Baggerfahrer abgestimmt 

 aufgenommenes Erdreich auf einer Zwischenlagerfläche vorsichtig abgelegen, vorseparieren 
und nochmals visuell auf Kampfmittel absuchen 

4) Definition der Anforderungen an die gerätetechnischen und personelle Ausstattung der ausfüh-
renden Unternehmen (siehe BGI 833) und Berücksichtigung dieser Anforderungen in der Aus-
schreibung 

5) Bereitstellung technischer und ggf. notwendiger persönlicher Schutzausrüstungen durch die aus-
führenden Unternehmen 

6) Herstellung der klaren und eindeutigen Weisungsbefugnis der Verantwortlichen Person der 
Kampfmittelräumfirma gegenüber den Mitarbeitern der Baufirmen in Bezug auf Gefährdungen 
durch Kampfmittel 

7) Anpassung der Gefährdungsbeurteilung der bauausführenden Unternehmen 

8) Unterweisung aller auf der Baustelle beschäftigten Personen 
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4. Zusammenfassung 
Kurz nach Kriegsende ging man davon aus, dass bis Ende 1945 alle Bombenblindgänger entdeckt und 
entsorgt werden würden. Heute, 66 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs können wir nur sa-
gen: „Wir sind noch lange nicht so weit“ und Deformierungen, Rost, Alterungsprozesse, Bodenverwer-
fungen bzw. -bewegungen und insbesondere Erschütterungen erhöhen das Risiko einer Detonation. 

Darüber hinaus gibt es ja nicht nur Bombenblindgänger, von denen Gefahren ausgehen, sondern von 
allen Arten von unkontrolliert abgelagerter und Alterungsprozessen unterworfener Munition. 

Beim Thema Kampfmittelbeseitigung nehmen Bauherren/Auftraggeber bzw. deren Planer häufig un-
kalkulierbare Risiken in Kauf, die sie aber allein durch die Beachtung der oben beschriebenen grund-
sätzlichen Vorgehensweisen minimieren könnten.  

Die Ausführung von Kampfmittelräummaßnahmen bedarf grundsätzlich der planerischen und konzepti-
onellen Vorbereitung sowie der Begleitung/Überwachung der Ausführung.  

Wesentlich ist, dass jede Räummaßnahme, die sorgfältig vorbereitet wird, in der Ausführungsphase 
ohne größere Unterbrechungen wirtschaftlich umgesetzt werden kann.  

Die Erkundung, Feststellung und Bergung von Kampfmitteln stellt außergewöhnlich hohe Anforderun-
gen an die gerätetechnische und personelle Ausstattung der ausführenden Firmen sowie einen we-
sentlichen Zeit- und Kostenfaktor. 

In jedem Fall stellt die baubegleitende Kampfmittelräumung die „ultima ratio“ dar, die nur unter klar 
definierten Randbedingungen angewendet werden darf, nicht aber allein aus dem Grund der Kostener-
sparnis. 

Die Bauaushubüberwachung ist nicht als Kampfmittelräumung anzusehen und sollte aus dem Pla-
nungsvokabular ersatzlos gestrichen werden ! 

Die Abwehr der von Kampfmitteln ausgehenden Gefahr ist und bleibt ein wesentliches Element in der 
Sicherung der Lebensgrundlage unserer Gesellschaft und ihrer wirtschaftlichen und infrastrukturellen 
Entwicklung und sollte sehr ernst genommen werden. 

 

Grundsatz für Bauarbeiten auf Flächen mit Kampfmittelverdacht sollte immer sein: 
Zunächst Räumstelle - dann erst Baustelle ! 

 

 

 

 

 

5. Literatur:  
[1] Merkblatt für Baugrundeingriffe auf Flächen mit Kampfmittelverdacht ohne konkrete Gefahr (An-

lage 1 der Technischen Verwaltungsvorschrift für die Kampfmittelbeseitigung in NRW) 

[2] BGI 833 - Handlungsanleitung zur Gefährdungsbeurteilung und Festlegung von Schutzmaßnah-
men bei der Kampfmittelräumung,  

[3] Arbeitshilfen zur wirtschaftlichen Erkundung, Planung und Räumung von Kampfmitteln auf Lie-
genschaften des Bundes (Arbeitshilfen Kampfmittelräumung - AH KMR) 
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dem Erhalt einer landwirtschaftlichen Nutzung ein besonderes Gewicht bei
zumessen (vgl. Grundsatz 6.3-2 des RPM 2010). 
Bei der Planfläche handelt es sich um landwirtschaftlich genutzte Ackerflä
chen. Begrenzt wird die Fläche durch die nördliche verlaufende Siegener 
Straße (B62) und südlich durch die dort verlaufende Bahnlinie. Entspre
chend der Begründung kommt es zu einer Insellage der Ackerfläche, die 
ungünstige Voraussetzungen für eine landwirtschaftliche Bewirtschaftung 
aufweist und keinen Kontakt zu anderen Flächen aufweist. Die Gemeinde 
Lahntal hat im Rahmen von Standortüberlegungen den Bedarf untersucht 
und einen zusätzlichen Flächenbedarf festgestellt. Eine Alternativenprüfung 
erfolgt unter Punkte 1 .4.1  der Begründung nur pauschal mit der Aussage, 
dass im Gemeindegebiet keine Alternativflächen vorhanden sind, auf die 
die Kommune Zugriff hat. Insgesamt kann die Inanspruchnahme der Fläche 
durch deren örtliche Gegebenheiten nachvollzogen werden. 

Vor der Ausweisung neuer Siedlungsflächen durch die Gemeinden ist der 
Bedarf an Siedlungsflächen vorrangig in den Vorranggebieten Siedlung Be
stand durch Verdichtung der Bebauung (Nachverdichtung) und durch 
Umnutzung von bereits bebauten Flächen zu decken. Dazu sind die vor
handenen Flächenreserven in Bebauungsplänen (§ 30 BauGB) und in den 
"unbeplanten Innenbereichen" (§ 34 BauGB) darzustellen sowie ihre Ver
fügbarkeit und Entwicklungsfähigkeit aufzuzeigen. (vgl. Ziel 5.2-5 des RPM 
2010). Für den Teil der Planung, der auf ein VRG Siedlung Bestand entfällt, 
entspricht die Planung dem vorgenannten Ziel. 

In den VBG für besondere Klimafunktionen sollen die Kalt- und Frischluf
tentstehung sowie der Kalt- und Frischluftabfluss gesichert und, soweit 
erforderlich, wiederhergestellt werden. Diese Gebiete sollen von Bebauung 
und anderen Maßnahmen, die die Produktion und den Transport frischer 
und kühler Luft behindern können, freigehalten werden. Planungen und 
Maßnahmen in diesen Gebieten, die die Durchlüftung von klimatisch bzw. 
lufthygienisch belasteten Ortslagen verschlechtern können, sollen vermie
den werden. Der Ausstoß lufthygienisch bedenklicher Stoffe soll reduziert, 
zusätzliche Luftschadstoffemittenten sollen n icht zugelassen werden (vgl. 
Grundsatz 6.1 .3-1 des RPM 201 0). Es sind keine erheblichen Beeinträchti
gungen dieses Grundsatzes ersichtlich. 

Die VBG für den Grundwasserschutz sollen in besonderem Maße dem 
Schutz des Grundwassers in qualitativer und quantitativer Hinsicht dienen. 
In d iesen Gebieten mit besonderer Schutzbedürftigkeit des Grundwassers 
soll bei allen Abwägungen den Belangen des Grundwasserschutzes ein 
besonderes Gewicht beigemessen werden (vgl .  Grundsatz 6.1 .4-12). Das 
Plangebiet liegt in der Schutzzone I I I  B eines Schutzgebiets für die Trink
wassergewinnungsanlagen der Stadt Marburg. Unter Einhaltung der Ge
und Verbote wird dem Trinkwasserschutz entsprochen. 

Insgesamt ist die Planung mit den Festlegungen des RPM 2010 vereinbar. 
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Grundwasser, Wasserversorgung 
Bearbeiterin:  Frau Schweinsberger, Dez. 41 . 1 ,  Tel. 0641/303-41 38 

Der Planungsraum liegt innerhalb der Schutzzone III B des Wasserschutz
gebietes für die Wassergewinnungsanlagen Wasserwerke 
Marburg/Wehrda. Die entsprechenden Verbote der Schutzgebietsverord
nung vom 1 8.05. 1 971 (StAnz. 27171 S.  1 099) , geändert durch Verordnung 
vom 07.02.1 974 (StAnz. 1 3/74, S. 660) sind zu beachten. 

Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz 
Bearbeiter: Herr Deuster, Dez. 41.2, Tel. 0641/303-4169 

Ich weise auf die Gefahr einer Überflutung hin, da auch im Zuge des K li
mawandels extreme Hochwasserereignisse wahrscheinlicher werden. Von 
einer Bebauung der Fläche wird aus Sicht der Oberen Wasserbehörde ab
geraten. 

Zuständig ist im vorliegenden Fall die Untere Wasserbehörde des Landkrei
ses Marburg-Biedenkopf. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich nicht in einem amt
lich festgesetzten Überschwemmungsgebiet nach § 76 Abs. 2 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG). 

Die vorgesehene Fläche liegt jedoch in einem Überschwemmungsgebiet 
gemäß § 76 Abs.1  WHG. Es handelt sich um ein Gebiet, das bei extremen 
Hochwasser (HOExtrem) der Lahn überschwemmt werden kann. Die Abgren
zung der Überflutungsfläche kann dem Hochwasserrisikomanagementplan 
(HWRMP) Lahn entnommen werden. Die Hochwasserrisikomanagement
pläne sind öffentlich auf den Internetseiten des Hessischen Landesamtes 
für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) unter dem Link 
https://www. h In ug. de/themen/wasser/hochwasser/hochwasserrisikomanage 
ment einsehbar. 

Da die im HWRMP ausgewiesene Fläche nicht nach § 76 Abs. 2 WHG als 
festgesetztes Überschwemmungsgebiet bzw. nach § 76 Abs. 3 WHG als 
vorläufig gesichert gilt, bestimmt sich ihr Schutz nach den §§ 77 und 78 b 
WHG. 

Nach § 77 WHG sind Überschwemmungsgebiete im Sinne des § 76 WHG 
in ihrer Funktion als Rückhalteflächen zu erhalten. Nach § 78 b Abs. 1 
WHG ist bei der Ausweisung neuer Baugebiete im Außenbereich sowie bei 
der Aufstellung, Änderung oder Ergänzung von Bauleitplänen insbesondere 
der Schutz von Leben und Gesundheit und die Vermeidung erheblicher 
Sachschäden in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 des Baugesetzbuches zu 
berücksichtigen. Bauliche Anlagen sollen nur in einer dem jeweiligen 
Hochwasserrisiko angepassten Bauweise nach den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik errichtet oder wesentlich erweitert werden. Zudem 
müssen die Lage des betroffenen Grundstücks und die Höhe des mögli
chen Schadens angemessen berücksichtigt werden. 

Die konkreten Hochwassergefahren für bauliche Nutzungen im Plangebiet 
sind zu ermitteln und zu beschreiben. Falls erforderlich sind Tabuzonen für 
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die bauliche Nutzung zu ermitteln, insbesondere bei Gefährdung von Leib 
und Leben wegen kurzer Vorwarnzeit bzw. bei besonders sensiblen Nut
zungen, drohendem Ausfall wichtiger Gemeinwohlfunktionen und 
dergleichen. Generell ist eine Optimierung unter Berücksichtigung von Zu
mutbarkeit und Verhältnismäßigkeit (Eigenvorsorge Bauherren), ggf. mit 
Festsetzungen z.B. nach § 9 Abs.1  Nr. 16  BauGB zu prüfen. 

Ich verweise zudem auf das Thema „Starkregen": 

Das Land Hessen hat mit dem Projekt „KLIMPRAX - Starkregen und Kata
strophenschutz für Kommunen" ein dreistufiges Informationssystem für 
Kommunen bereitgestellt. Alle Information dazu sind auf den Internetseiten 
des Hessischen Landesamts für Naturschutz, Umwelt und Geologie 
(HLNUG) unter folgendem Link einsehbar: 
https://www.hlnug.de/themen/klimawandel-und
anpassung/projekte/klimprax-projekte/klimprax-starkregen 

Die Starkregen-Hinweiskarte 
https://www.hlnug.de/fileadmin/dokumente/klima/klimprax/starkregen/Starkr 
egen-Hinweiskarte Hessen.pdf wird in der ersten Stufe zur Identifizierung 
von besonders durch Starkregen gefährdeten Kommunen online als PDF 
oder zur Einbindung in G IS bereitgestellt. Die Karte beinhaltet den Starkre
gen-lndex und den Vulnerabilitäts-lndex für jede 1 *1  km Kachel. 

In der zweiten Stufe können basierend auf dieser Ersteinschätzung kom
munale Fließpfadkarten ermittelt werden. Dafür kann die interessierte 
K ommune eine Anfrage an das Fachzentrum K limawandel und Anpassung 
richten (starkregen@hlnug.hessen.de) .  

In Fällen, in denen die Fließpfadkarte zur lokalen Gefährdungsbeurteilung 
nicht ausreicht (z.B. städtische Gebiete, sehr flache Gebiete ohne klare 
Fließwege), kann eine Starkregen-Gefahrenkarte bei Ingenieurbüros in Auf
trag gegeben werden. Starkregen-Gefahrenkarten sind für Planungen in 
kritischen Gebieten sowie für mittlere und große Kommunen erforderlich. 
Diese Karten werden durch Ingenieurbüros auf der Basis von detaillierten 
hydraulischen Simulationen erstellt. 

Kommunales Abwasser, Gewässergüte 
Bearbeiter: Herr Nebel, Dez. 41 .3, Tel. 0641 /303-4224 

Die Begründung zum B-Plan enthält keine Aussagen zur vorgesehenen Art 
der Abwasserentsorgung (Mischsystem / Trennsystem, Versickerung / Ver
wertung?). Insofern ist auch von meiner Seite eine detaillierte 
Stellungnahme nicht möglich. Zwar wird § 55 Abs. 2 WHG zitiert, es wird 
aber nicht dargelegt, wie dessen Bestimmungen im vorliegenden Fall um
gesetzt werden sollen. 

Im Baugebiet ist ausreichend Platz für eine Rückhaltung des auf den befes
tigten Flächen anfallenden Niederschlagswassers vorzusehen. Für die 
Einleitung aus der Rückhaltung ist eine Einleitungserlaubnis zu beantragen. 
Sofern es sich hier um ein Einzelgrundstück handelt ist dafür die Untere 
Wasserbehörde beim Landkreis Marburg-Biedenkopf zuständig. 
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Im Übrigen verweise ich auf die Arbeitshilfe „Wasservvirtschaft in der Bau
leitplanung in Hessen" vom Juli 2014. Darin sind u.a. die wesentlichen 
gesetzlichen Grundlagen in Bezug auf die Abwasserentsorgung bei der 
Aufstellung von Bebauungsplänen zusammengefasst. Sie finden die Ar
beitshilfe auf der Homepage des RP Gießen unter dem Stichwort 
,,Bauleitplanung". 

Industrielles Abwasser, wassergefährdende Stoffe, Grundwasser
schadensfälle, Altlasten, Bodenschutz 
Bearbeiterin: Frau Wagner, Dez. 41 .4, Tel. 0641/303-4277 

Nachsorgender Bodenschutz: 
In der Altflächendatei als Teil des Bodeninformationssystems sind die den 
Bodenschutzbehörden bekannten Informationen zu Altstandorten,  Altabla
gerungen, altlastverdächtigen Flächen, Altlasten und schädlichen 
Bodenveränderungen hinterlegt (§ 8 Abs. 1 HAltBodSchG). Altstandorte 
sind Grundstücke stillgelegter Anlagen und sonstige Grundstücke, auf de
nen mit umweltgefährdenden Stoffen umgegangen worden ist. 
Altablagerungen sind stillgelegte Abfal lbeseitigungsanlagen sowie Flächen 
auf denen Abfälle behandelt, gelagert oder abgelagert worden sind. Die 
Daten werden von den Kommunen, den Unteren Bodenschutzbehörden 
(UBB), den Oberen Bodenschutzbehörden (RP) und dem Hessischen Lan
desamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) erfasst, gemeldet 
und ggf. aktualisiert. 

Nach entsprechender Recherche ist festzustellen, dass sich im Planungs
raum keine entsprechenden Flächen befinden. 

Die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten in der Altflächendatei ist 
jedoch nicht garantiert. Deshalb empfehle ich Ihnen, weitere Informationen 
(z. B. Auskünfte zu Betriebsstilllegungen aus dem Gewerberegister, bisher 
nicht erfasste ehemalige Deponien) bei der zuständigen Unteren Wasser
und Bodenschutzbehörde des Landkreises Marburg-Biedenkopf und bei der 
Gemeinde Lahntal einzuholen. 

Nach § 8 Abs. 4 HAltBodSchG sind Gemeinden und öffentlich
rechtliche Entsorgungspflichtige verpflichtet, die ihnen vorliegenden 
Erkenntnisse zu Altflächen dem HLNUG so zu übermitteln, dass die 
Daten im Bodeninformationssystem nach § 7 HAltBodSchG erfasst 
werden können. Auch die Untersuchungspflichtigen und Sanierungsver
antwortlichen sind verpflichtet, die von ihnen vorzulegenden Daten aus der 
Untersuchung und Sanierung der verfahrensführenden Behörde in elektro
nischer Form zu übermitteln. Dies hat in elektronischer Form zu erfolgen .  
Über die elektronische Datenschnittstelle DATUS online steht den Kommu
nen ebenfalls FIS-AG (kommunal beschränkt) zur Verfügung. Wenden Sie 
sich bitte an das HLNUG oder entnehmen Sie weitere Infos sowie Installati
ons- und Bedienungshinweise unter: 
https:llwww.hlnug.de/themen/altlasten/datus.html 
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Hinweis: 

Gemäß § 1 Abs. 6 Satz 2 Nr. 1 und Nr. 7 BauGB sind bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeits
verhältnisse und die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung sowie die 
Belange des Bodens zu berücksichtigen. Bei der Aufstellung eines Bauleitplans 
darf das Problem von Bodenbelastungen nicht ausgeklammert werden. Bei der 
Beurteilung von Belastungen des Bodens gilt das bauleitplanerische Vor
sorgeprinzip und nicht die Schwelle der Gefahrenabwehr des Bundes
Bodenschutzgesetzes (BBodSchG). Der Träger der Bauleitplanung erzeugt mit 
der Ausweisung einer Fläche ein Vertrauen, dass die ausgewiesene Nutzung 
ohne Gefahr realisierbar ist. Geht die Stadt/Gemeinde Anhaltspunkten für 
Bodenbelastungen nicht nach, haben Eigentümer, Bauwillige und andere 
Betroffene ggf. Anspruch auf Schadensersatz. Bei der Erarbeitung der Stel
lungnahme zur Bauleitplanung ist zu beachten, dass nach den einschlägigen 
baurechtlichen Vorschriften für eine Vielzahl von Vorhaben kein förmliches Bauge
nehmigungsverfahren erforderlich ist (vgl. §§ 62 ff. HBO). Die 
Bauaufsichtsbehörde ist dann auch nicht verpflichtet, die Bodenschutzbehörde in 
ihrem Verfahren zu beteiligen. Insofern ist es möglich, dass die Bodenschutzbe
hörde über bauliche Veränderungen auf Verdachtsflächen nur im Rahmen der 
Bauleitplanung Kenntnis erlangen und danach nicht mehr beteiligt wird. 

Vorsorgender Bodenschutz: 

Die vorliegende Planung ist in öffentlichem Interesse. Boden und seine 
Funktionen ist ebenfalls in öffentlichem Interesse und von enormer Bedeu
tung für die Allgemeinheit. Beispielsweise führen Bodenverdichtungen und -
versiegelungen zu Beeinträchtigungen der ökologischen Funktionen von 
Böden. Insbesondere Versickerung, Wasserspeicherung und -verfügbarkeit 
und Durchwurzelbarkeit werden deutlich negativ beeinflusst bzw. gehen 
verloren. Dies kann eine Erhöhung der Hochwassergefahr, den Verlust der 
Bodenkühlleistung aufgrund reduzierter Verdunstung und geringere bis ver
lustierte Ertragsfähigkeit zur Folge haben. Der Verlust solcher Funktionen 
ist die Gefahr für die Allgemeinheit, die vermieden werden muss. 

Die ökologischen Bodenfunktionen sind Schutzgut der Allgemeinheit. Wer
den ökologische Bodenfunktionen beeinträchtigt, so ist dies grundsätzlich 
geeignet, eine Gefahr für die Allgemeinheit herbeizuführen. Die Folgen des 
Klimawandels in Kombination mit der baulichen Verdichtung von Städten 
und der Ausweisung neuer Baugebiete führen dazu, dass zum einen die 
Hitzebelastung in den bebauten Bereichen zunimmt, zum anderen wird die 
Versiegelung von Flächen dazu führen, dass abfließendes Regenwasser 
nach Starkregen Schäden an Gebäuden und Verkehrswegen verursacht. 
Im Zusammenhang mit dem K limawandel spielen Böden eine herausragen
de Rolle. Sie dämpfen Extrema im T emperaturhaushalt, mindern den 
Einfluss von Dürreperioden, speichern das C02 der Atmosphäre und tragen 
zum Schutz vor Hochwasser oder Sturzfluten bei. 

Boden ist wie Wasser und Luft eine unersetzbare Ressource und Lebens
grundlage für Tiere, Pflanzen und Menschen. Der Boden erfüllt vielfältige 
und essentielle, natürliche Funktionen. Die Funktionen des Bodens sind auf 
Grundlage des Bundesbodenschutzgesetzes nachhaltig zu sichern oder 
wiederherzustellen und nach § 7 BBoschG ist derjenige, der Verrichtungen 
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auf e inem Grundstück durchführt oder durchführen lässt, d ie zu Verände
rungen der Bodenbeschaffenhe it führen können, verpfl ichtet, Vorsorge 
gegen das Entstehen schädl icher Bodenveränderungen zu treffen, d ie 
durch se ine Nutzung auf dem Grundstück oder in dessen Einw irkungsbe
reich hervorgerufen werden können. Ebenfalls ist d ie Anforderung des § 1 
Abs. 1 Nr. 2 HAltBodSchG s icherzustellen, Böden vor Eros ion, Verdichtung 
und vor anderen nachte iligen E inw irkungen auf die Bodenstruktur zu schüt
zen. 

In den vorliegenden Unterlagen werden die Belange des Bodenschutzes 
bislang nicht dargestellt. Es wird zur Vers iegelung von Böden kommen, 
was zu einem Totalverlust der Bodenfunktionen an d ieser Stelle führt. 

Für alle Verfahrensarten g ilt d ie Darlegung von Maßnahmen zur Vermei
dung und Minderung von nachteiligen E ingriffen in das Schutzgut Boden 
nach § 1 a Abs. 2 u. 3 BauGB. 

Für d ie Berücks ichtigung von Bodenschutzbelangen in der Abwägung und 
der Umweltprüfung nach BauGB empfehle ich Ihnen d ie Seite 

https://www.hlnug.de/themen/boden/vorsorge/bodenschutz-in-der-planung 

des hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geolog ie aufzu
rufen und d ie dort zur Verfügung gestellten Informationen und Arbeitsh i lfen 
heranzuziehen. Daraus geht auch hervor, dass gern. § 1 a Abs. 3 BauGB im 
Rahmen der Baule itplanung vorbere itete E ingriffe entsprechend der E in
griffs-Ausgleichsregelung zu kompens ieren sind. Kommt dazu die 
Hess ische Kompensationsverordnung (KV) im Baule itplanverfahren - w ie 
hier der Fall - zur Anwendung, so g ilt d ies stringent für alle Schutzgüter 
nach BNatSchG, also auch für den Boden! 

Dam it dies gelingt, hat das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt 
und Geologie die Arbe itsh i lfe 11Kompensation des Schutzguts Boden in der 
Bauleitplanung nach BauGB" (HLNUG Heft 14, 201 9) und ein dazugehöri
ges Excel-Berechnungstool auf der Homepage des HLNUG zur Verfügung 
gestellt. 

Der Erm ittlung des Kompensationsbedarfs liegt d ie baurechtliche E ingriffs
regelung zugrunde, d ie nach § 1 a Abs. 3 BauGB be i der Aufstellung von 
Baule itplänen zu beachten ist. D iejen igen Bodenfunktionen, d ie durch den 
E ingriff beeinträchtigt werden, sollten durch geeignete bodenfunktionsbezo
gene Kompensationsmaßnahmen ausgeglichen werden. Dabei ist für 
Böden, auf denen die Kompensationsmaßnahmen durchgeführt werden, 
der Erfüllungsgrad der betroffenen Bodenfunktionen zu erhöhen. D ie Über
wachung der erheblichen Ausw irkungen auf den Boden aufgrund der 
Umsetzung der Planung sow ie d ie Durchführung der Ausgleichsmaßnah
men soll zudem von der Kommune durch Monitoringmaßnahmen festgelegt 
werden (§ 4c BauGB). D ie bodenbezogenen Kompensationsmaßnahmen 
gilt es zudem im Baule itplan über d ie so genannten Festsetzungen textlich 
und kartografisch zu verankern (vgl. § 1 a Abs. 3 Satz 2 BauGB). Maßnah
men, die nicht festgesetzt werden können (da sie z.B .  d ie Bauphase 
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betreffen), können über einen öffentlich-rechtlichen Vertrag für den Bau
herrn verbindlich festgelegt werden. 

In der bodenbezogenen Bilanzierung sind die Minderungsmaßnahmen so
wie die naturschutzfachlichen Ausgleichsmaßnahmen bodenspezifisch zu 
bewerten und den Bodeneingriffen gegenüberzustellen. In erster Linie sind 
schutzgutbezogene Ausgleichsmöglichkeiten zu schaffen. Gelingt dies n icht 
vollständig, so empfehle ich die legitimierte Formel: Bodenwerteinheiten / 
ha / 5 * Flächengröße in m2 zur Umrechnung der BWE in Biotopwertpunkte 
heranzuziehen. Dadurch lässt sich die Eingriffswertigkeit veranschaulichen 
und ggf. über sog . .,Ökokonto-Maßnahmen" abgelten, welche selbstver
ständlich keinen zusätzlichen Bodeneingriff darstellen dürfen. 

Für Eingriffe in den Boden ist nach § 1 a BauGB sowie §§ 1 3  und 1 5  
BNatschG ein angemessener Ausgleich zu schaffen. Dies wird in der vor
liegenden Planung bislang nicht berücksichtigt. Dadurch ergibt sich eine 
fehlerhafte Betrachtung für das Schutzgut Boden wodurch keine ord
nungsgemäße Abwägung stattfinden kann, was unweigerlich zu einem 
Abwägungsausfall führt. Eine fehlerfreie Abwägung ist nur möglich, wenn 
alle Belange, so auch die des vorsorgenden Bodenschutzes, dargestellt 
und die Eingriffswirkung der Ausgleichswirkung gegenübergestellt wird. 

Daher ist die Bilanzierung des Bodeneingriffes zur ersten Entwurfsof
fenlage aufzuführen. Zudem ist darzustellen, ob die bestehenden 
Sporthallen - sofern sie tatsächlich (Nachweis!) aus Gründen der räumli
chen Beengtheit nicht an Ort und Stelle neu gebaut werden können, 
dennoch weiterhin als Sportstätten erhalten bleiben oder ob und welcher 
Umnutzung die Flächen angediehen werden. Eine eventuelle (Teil
)Entsiegelung kann bei fachgerechter Ausführung einen großen Beitrag 
zum schutzgutbezogenen Ausgleich schaffen. Am ehesten eignen sich be
reits versiegelte Flächen jedoch zur Innenentwicklung. 

Als eine von mehreren, durch das Planungsbüro zu ergänzenden Eingriffs
Minimierungsmaßnahmen, fordere ich nach §4 i.V.m. §10 BBodSchG Zur 
Wahrung des gesetzlich verankerten Bodenschutzes (§§1 und 7 
BBodSchG; §12  BBodSchV (DIN 19731 ist zu beachten); §1 HAltBodSchG; 
§§1 , 7 und 1 5  BNatschG sowie §§1a und 202 BauGB auch während der 
Bauphasen) die Beauftragung einer Bodenkundlichen Baubegleitung* 
(BBB) bereits ab der Ausführungs-Planungsphase. 

Werden einschlägige Bodenschutz- und Eingriffsminderungsmaßnahmen 
während der Bauausführungen nicht berücksichtigt, so sind Bodenfunktio
nen wie u.a. Regulierung des Wasserhaushaltes, Verdunstungskühlung und 
auch Lebensraum für Pflanzen/ Ertragspotenzial (für Gärten und Grünanla
gen) bis hin zum gänzlichen Funktionsausfall, gefährdet. 

Die Bodenkundliche Baubegleitung muss die erforderliche Sachkunde auf
weisen, um den Bodenschutz auf der Baustelle gewährleisten zu können. 
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Gemäß § 15  Abs. 1 BNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffs verpflich
tet vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu 
unterlassen. Die Maßnahmen zum Vorsorgenden Bodenschutz dienen ins
besondere dem Schutz des Bodens und seiner natürlichen Funktionen vor 
vermeidbaren Beeinträchtigungen, wie insbesondere physikalischen Beein
trächtigungen durch Verdichtung und Erosion, und stützen sich somit auf 
das naturschutzrechtliche Eingriffsminimierungsgebot. Die Bodenkundliche 
Baubegleitung stellt darüber hinaus sicher, dass bei der Baudurchführung 
eine Person anwesend ist, die die Bauarbeiten und die Einwirkungen auf 
den Boden fachkundig beurteilen kann, sodass vermeidbare Eingriffe unter
lassen werden. Somit dient auch sie der Verminderung und Vermeidung 
von Eingriffen in den Naturhaushalt. Des Weiteren wird durch die BBB si
chergestellt, dass es nicht zu einer ungeplanten Inanspruchnahme von 
Flächen kommt, sei es durch Nutzung als unmittelbare Baufläche, als La
gerfläche oder durch Befahrung. H ierdurch wird die Inanspruchnahme und 
somit der Eingriff in den Boden auf das erforderliche Maß beschränkt und 
somit dem Eingriffsminimierungsgebot Rechnung getragen. 

Um eine schnelle Reaktion vor Ort und einen möglichst verzögerungsfreien 
Bauablauf bei gleichzeitiger Einhaltung der bodenschutzfachlichen Anforde
rungen zu gewährleisten, ist eine Weisungsbefugnis für die BBB 
erforderlich. Dies entbindet die Gemeinde selbstverständlich nicht von ihrer 
Überwachungspflicht nach §4c BauGB einschließlich erforderlicher Vor-Ort
Kontrollen. 

* Nähere Informationen zur bodenkundlichen Baubegleitung siehe 

Kapitel 4. 5 Anforderungen an die bodenkundliche Baubegleitung, Arbeitshil
fe „Rekultivierung von Tagebau- und sonstigen Abgrabungsflächen 
HMUKLV, Stand März 201 7" https:llumwe/t.hessen.delumwelt
naturlbodenlvorsorgender-bodenschutz/bodenschutz-beim-bauen 

DIN 19639 „Bodenschutz bei der Planung und Durchführung von Bauvor
haben", Stand September 201 9  

Die Beauftragung bzw. Bereitstellung der Bodenkundlichen Baubegleitung 
ist mindestens nachrichtlich in die textlichen Festsetzungen aufzu
nehmen und über städtebauliche Verträge festzuhalten. 

Darüber hinaus empfehle ich dringend im Sinne des K lima- und Boden
schutzes, eine Begrünung von 100% der nicht-überbaubaren Fläche, sowie 
der Dachfläche festzusetzen. 

Anmerkung: 

Verkehrsflächen sollten, um der Aufheizung durch Sonneneinstrahlung ent
gegen zu wirken, in möglichst heller Farbe gestaltet sein. PKW Stellflächen 
sollten zur Flächeneinsparung über- oder unter Gebäuden sein. 
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Kommunale Abfallentsorgung, Abfallentsorgungsanlagen 
Bearbeiter: Herr Quirmbach, Dez. 42.2, Tel. 0641/303- 4367 

Nach meiner Aktenlage sind im Plangebiet keine betriebenen Abfallentsor
gungsanlagen / Deponien im Sinne von § 35 Abs. 1 ,  2 
K reislaufwirtschaftsgesetz - KrWG betroffen. In diese Prüfung sind Altabla
gerungen / Altstandorte im Sinne des Bodenschutzrechtes nicht 
eingeschlossen. Diese unterliegen der Bewertung durch die zuständige Bo
denschutzbehörde. 

Aus abfallbehördlicher Sicht bestehen somit keine Bedenken gegen das 
bauleitplanerische Vorhaben. 

Bei Bau,- Abriss- und Erdarbeiten im Plangebiet sind die Vorgaben im 
Merkblatt „Entsorgung von Bauabfällen" (Baumerkblatt, Stand: 01.09.2018) 
der Regierungspräsidien in Hessen zu beachten (www.rp
giessen.hessen.de, Umwelt & Natur, Abfall, Bau- und Gewerbeabfall, 
Baustellenabfälle). 

Das Baumerkblatt enthält Informationen im Hinblick auf eine ordnungsge
mäße Abfalleinstufung, Beprobung , Trennung und Verwertung/Beseitigung 
von Bauabfällen (z. B. Bauschutt und Bodenaushubmaterial sowie gefährli
che Bauabfälle wie z. B. Asbestzementplatten). 

Download link: 

https ://rp-g iessen. hessen. de/sites/rp-g iessen. hessen. de/files/2022-
04/baumerkb latt _ 2015-12-1 0.pdf 

Bei Erdarbeiten zur Auffüllung der Fläche im Plangebiet darf nur Bo
denaushub (AW 1 7  05 04 - Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 17 05 03* fallen; AW 20 02 02 - Boden und Steine) verwendet 
werden, welcher die Schadstoffgehalte des Zuordnungswert Z 1 . 1  nach 
LAGA M 20 (Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen 
Abfällen) einhält. Sofern am Standort hydrogeologisch günstige Verhältnis
se nachgewiesen werden können, kann gemäß LAGA M20 auch der 
Einsatz von Material bis Z1 .2 zulässig sein. Sofern der Abstand der Schütt
körperbasis zum höchsten zu erwartenden Grundwasserstand <1 m ist, darf 
allerdings nur Material Z0 genutzt werden. 

Im Falle der Verwertung zur Herstellung einer durchwurzelbaren Boden
schicht sind die bodenartspezifischen Vorsorgewerte der Bundes
Bodenschutzverordnung (BBodSchV) zu beachten. 
Hierzu wird auf die Vorgaben im Merkblatt „Entsorgung von Bauabfällen" 
(Baumerkblatt, Stand: 01.09.2018) der Regierungspräsidien in Hessen ver
wiesen. Downloadlink: 

https://rp-g iessen. hessen. de/sites/rp-giessen. hessen. de/fi les/Baumerkblatt 201 5-
1 2-1  0.pdf 

Es wird darauf h ingewiesen, dass es sich bei der Auffüllung nur dann um 
eine Verwertungsmaßnahme von Abfällen (hier: Erde) handelt, wenn nur so 
viel Erdmaterial eingebracht wird, wie für die Profilierung zur Erstellung der 
benötigten Geländekubatur unbedingt benötigt wird. Sofern darüber h inaus 
weiteres Erdmaterial eingebracht werden sollte, würde es sich um eine un
zulässige Abfallablagerung (Beseitigungsmaßnahme) handeln. Bauschutt 
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oder andere Abfälle dürfen grundsätzlich nicht zur Auffüllung verwendet 
werden. 

Immissionsschutz II 
Bearbeiter: Herr Römschied i. V., Dez. 43.2, Tel .  0641/303-4476 

Nach Durchsicht der Planunterlagen zum o. g .  Bebauungsplans wird aus 
immissionsschutzrechtlicher Sicht darauf hingewiesen, dass sich unmittel
bar südlich des Plangebietes ein allgemeines Wohngebiet befindet. Je nach 
Art und Umfang der Nutzung der geplanten Mehrzweckhalle, könnten die 
Lärmrichtwerte ggf. überschritten werden. 

Eine Überschreitung der Werte könnte beispielsweise durch Veranstaltun
gen zur Nachtzeit (6:00 - 22:00 Uhr) oder durch regelmäßig 
geräuschrelevante Veranstaltungen während des Tageszeitraums denkbar 
sein. 
Daher sollte die Planung über eine Schallimmissionsprognose abgesichert 
werden. 
Die Schallimmissionsprognose sollte die von der Mehrzweckhalle ausge
henden Geräusche inklusive der An-, Abfahr- und Parkplatzgeräusche unter 
Berücksichtigung der Vorbelastungen (z.B. Bahnstrecke und B62/Siegener 
Straße) abbilden. 

Bergaufsicht 
Bearbeiterin: Frau Zapata, Dez. 44.1 ,  Tel. 0641/303-4533 

Der Planungsraum liegt im Bergfreien. 

Landwirtschaft 
Bearbeiter: Herr Brenner, Dez. 51 . 1 ,  Tel. 0641/303-5126 

Gegenüber der vorgelegten Planung werden Bedenken geäußert. 
Es werden durch die vorliegende Planung landwirtschaftliche Nutzflächen in 
einem Umfang von rd. 1 ,4 Hektar überplant. Die Fläche sollen künftig als 
Sondergebiets Multifunktionshalle ausgewiesen werden. 
Allerdings handelt es sich gern. Regionalplan Mittelhessen 201 0  bei den 
überplanten Flächen um ein Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft. 
In den Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft soll die Offenhaltung der Land
schaft durch landwirtschaftliche Bewirtschaftung gesichert werden. In 
Abwägung ist dem Erhalt einer landwirtschaftlichen Nutzung ein besonde
res Gewicht beizumessen. 
Die vorliegende Planung läuft konträr zu diesen Zielen der Regionalplanung 
und ist damit aus Sicht des Belanges Landwirtschaft abzulehnen. 
Nach dem Bodenviewer Hessen werden die Flächen hinsichtlich ihrer Feld
kapazität mit mittel und das Ertragspotential mit hoch angegeben werden. 
Auch die Agrarplanung Mittelhessen stuft die betroffenen Flächen als soge
nannte 1a-Flächen, welche über die höchste Funktionserfüllung verfügen 
ein. 
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Obere Naturschutzbehörde 
Bearbeiterin : Frau Smolarek, Dez. 53.1 ,  Tel. 0641/303-5536 

Von der Planung sind keine Landschaftsschutzgebiete oder Naturschutzge
biete betroffen. 
Ich weise darauf hin, dass für weitere naturschutzrechtliche und -fachliche 
Belange die Zuständigkeit der unteren Naturschutzbehörde gegeben ist. 

Mein Dezernat 53.1 Obere Forstbehörde wurde von Ihnen im Verfahren 
nicht beteiligt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

�u.pet,� 
Josupeit 



Von: TenneT Bauleitplanung bauleitplanung@tennet.eu lf 
Betreff: Bebauungsplan Nr. 21 "Hinterm Biegen/Sporthalle" Goßfelden 
Datum: 14. November 2022 um 08:38 

An: info@grosshausmann.de 

Bebauungsplan Nr. 21 "Hinterm Biegen/Sporthalle" 

Zu Ihrem Schreiben vom 31.10.2022 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

• 

die Überprüfung der uns zugesandten Unterlagen zum oben genannten Vorgang hat ergeben, dass 
in dem Bereich keine Anlagen der TenneT TSO GmbH vorhanden sind. 

Belange unseres Unternehmens werden somit durch die geplante Maßnahme n icht berührt. 

Da die Ausgleichsmaßnahmen noch nicht genau benannt sind, bitten wir Sie uns diese mitzuteilen, 
wenn die genaue Lage und Art der Maßnahmen bekannt sind . 

Vielen Dank für die Beteil igung an dieser Anfrage. 

Mit freundlichen Grüßen 

Julian Paab 
Grid Field Operations Germany I Execution Transmission Lines I Area Execution Management & 
Operation-Maintenance South 

T +49 (0) 921 50740 6115 
E bauleitP-lanung@tennet.eu 
www.tennet.eu 

Vorsitzende des Aufsichtsrats: Manon van Beek 
Geschäftsführung: Tim Meyerjürgens; Maarten Abbenhuis; Arina Freitag 
Sitz der Gesellschaft: Bayreuth AG Bayreuth: HRB 4923 

Bitte denken Sie vor dem Ausdruck dieser E-mail an die Umwelt 

TenneT 

AnschreibenEM BPL21_Hinterm 
ai l-BPL ... al le.pdf Biegen ... teil.pdf 

TenneT TSO GmbH 
Bernecker Straße 70 
95448 Bayreuth 

e
 



Zweckverband M lttelhessische Abwasserwerke, Unterm Bornrain 4, 35091 Cölbe 

Groß 8 Hausmann GbR 
Bahnhofsweg 22 
35096 Weimar (Lahn) 

-b ZMA 
Wir klären das für Sie! 

Ihr Zeichen: Hr. Hütten 

Ihre Nachricht vom: 3 1 . 1 0.2022 

Unser Zeichen: 

Auskunft erteilt: 
Telefon: 

E-Mail: 
Auskunft erteilt: 
Telefon: 
E-Mail: 

Datum: 

wa 

Herr Muth 
06421/95389-1 1  
s.muth@zma-mittelhessen.de 
Frau Walter 
06421 /95389-15 
a.walter@zma-mittelhessen.de 

1 1 . 1 1 .2022 

Bauleitplanung der Gemeinde Lahntal, Ortsteil Goßfelden 
BEBAUUNGSPLAN NR.  2 1  „HINTERM BIEGE N / SPORTHALLE'" 

sowie 
FNP-ÄNDERUNG IM BEREICH DES BEBAUU NGSPLANS NR.  21 „HINTERM BIEGEN / SPORT
HALLE„ 

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gern. § 3 Abs. 1 BauGB und frühzeitige Beteiligung der Behörden 
und Träger öffentlicher Belange gern. § 4 Abs. 1 BauGB 

Abwassertechnische Stellungnahme 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

aus abwassertechnischer Sicht kann der o.g. Maßnahme nur dann zugestimmt werden, wenn das 
Plangebiet im Trennsystem entwässert wird. 

In dem von Ihnen dargestellten Planbereich befinden sich keine betriebsbereiten Abwasseranlagen 
des Zweckverbandes Mittelhessische Abwasserwerke (ZMA). 
Deshalb bitten wir Sie zu berücksichtigen, dass nach § 3 Abs. 4 unserer Entwässerungssatzung die 
Anschlussleitungen im öffentl ichen Bereich ausschließlich vom ZMA hergestellt werden. Dafür ist 
rechtzeitig ein Entwässerungsantrag beim ZMA zu stellen. Der Anschluss an die öffentlichen Entwäs
serungsanlagen ist genehmigungspflichtig. 

HINWEIS: 
Zur Herstellung der Anschlussleitungen muss die Bahntrasse Marburg-Erndtebrück gekreuzt werden! 

Das anfallende Niederschlagswasser ist auf dem Grundstück zu versickern oder gedrosselt dem öf
fentlichen Regenwasserkanal zuzuführen. Die Einleitung des Niederschlagswassers darf nicht zur Ver
schärfung der hydraulischen Situation unseres Regenwassersammlers führen, der maximal zulässige 
Drosselabfluss von 10 1/s/ha darf nicht überschritten werden. 

Wir bitten Sie, uns an der weiteren Planung zu beteiligen. Um Beachtung wird gebeten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Sebastian Muth 
Technischer Leiter 

Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 

Alexandra Walter 
Technische Mitarbeiterin 

(Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig) 

Zweckverband M lttelheSIIIChe Abwasserwerke 
KörperllCtlaft des ölfentllchen Rechts 
Unterm Borrvain 4 
35091 C:Olbe 

Verbandsvorsitzender: 
Bürgermeister Manfred Apell 

Stativ. Verbandsvortltzender: 
Bürgermeister Thomas 0-oll 

Telefon: 06421 95389-0 

trternet www.zma-mittelhessen.de 

E-Mail: info@zma-mi1telhessen.de 

Bankverblncu,g 
Sparkasse Marbcrg-Biederi<opf 
IBAN: 08l4 5335 0000 0000 1057 24 
BIC HBAOEF1MAR 



Zweckverband 

Mitte/hessische 

Wasserwerke 
Körperschaft des öffentlichen Rechts 

Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke, Postfach 1 1  14 20, 35359 Gießen 

Groß & Hausmann GbR 
Bahnh�fsweg 22 

Ihr Zeichen: BPL 21 „Hinterm Biegen/Sport 
halle, Lahntal-Goßfelden 

Ihre Nachricht vom: 3 1 . 1 0.2022, Hr. Hütten 35096 Weimar (Lahn) 
Unser Zeichen: 

Auskunft erteilt: 
Telefon: 
Telefax: 
E-Mail: 

Datum: 

sm-gr 

Rainer Schmidt 
0641 9506-150 
0641 9506-197 
rschmidt@zmw.de 

07. 1 2.2022 

Bauleitplanung der Gemeinde Lahntal, Ortsteil Goßfelden 
Bebauungsplan Nr. 21 „Hinterm Biegen/Sporthalle" 

hier: Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und frühzeitige 
Beteiligung der Behörden und TöB nach § 4 Abs. 1 BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

m Rahmen des o. g. Bauleitplanverfahrens (Stand Oktober 2022) geben wir nachfolgende Stel
lungnahme ab. 

1. Gegen den Entwurf des Bebauungsplans, aufgestellt vom Büro Groß & Hausmann in 
Weimar, bestehen hinsichtlich der Wasserversorgung unsererseits Bedenken, die wir wie 
folgt erläutern: 

2. Im räumlichen Geltungsbereich des o. g. Bebauungsplans südlich der Bahnlinie befinden 
sich unsere Versorgungsleitung ON 1 00 GGG/ZMU sowie Wasseranschlussleitungen. 

3. Eine Versorgung der geplanten Sporthalle ist momentan nur aus südlicher Richtung aus 
der unter 2. beschriebenen Versorgungsleitung möglich. Dazu wäre die Bahnlinie mit 
einer neuen Wasseranschlussleitung zu kreuzen. 

4. Die Bereitstellung von Löschwasser ist keine satzungsgemäße Aufgabe des ZMW. 
Gemäß Hessisd1es Gesaz über den � die Allgemeine Hilfe und den Kataslroprenschutz 
(HBKG) ist die Organisation des Brandschutzes eine Obliegenheit der Gemeinden, 
sofern es sich um den Bereich der angemessenen Löschwasserversorgung (Grund
schutz) handelt. Für eine besondere Löschwasserversorgung (Objektschutz) ist der Ei
gentümer des Objekts zuständig. Der ZMW ist im Zuge der Nothilfe gerne bereit, im 
Brandfall Löschwasser zur Verfügung zu stellen, soweit die technischen Bedingungen 
und Möglichkeiten dies zulassen. 
Wir weisen darauf hin, dass im Brandfall innerhalb des Geltungsbereichs des Bebau
ungsplans aus der öffentlichen Trinkwasserversorgungsleitung k e i n  Löschwasser zur 
Verfügung gestellt werden kann. 

Hausanschrift: Postanschrift: Verbandsvorsitzender: Handelsregister: Bankverbindung: 
Teichweg 24 
35396 Gießen 
Telefon: 0641 9506-0 
T elefax: 0641 9506-197 

Postfach 1 1  14 20 
35359 Gießen 
E -Mail: info@zmw.de 
Internet www.zmw. de 

Bürgermeister Christian Somogyi 

Stellv. Verbandsvorsitzende: 
Stadträtin Gerda Weige l -Greilich 

Amtsgericht Gießen 
HRA 2484 
Steuer-Nr.: 
020 226 80117 

Sparkasse Gießen 
IBAN: DE91 5135 0025 0200 5069 00 
Sparkasse Marburg-Biedenkopf 
IBAN: DE75 5335 0000 0000 0250 03 

' "! !"! 



s. Rechtzeitig vor weiteren Planungsschritten sind Abstimmungs- und Koordinationsgesprä
che mit allen Erschließungsträgern und den Landschaftsplanern erforderlich, um die Lei
tungseinordnungen sowie Versorgungs- und Entsorgungskonzepte festzulegen. 

Ansonsten werden die Belange des Zweckverbands Mittelhessische Wasserwerke durch die o .  
g. Bauleitplanung nicht berührt. 

Eine Kopie dieser Stellungnahme hat mit gleicher Post die Gemeindeverwaltung der Gemeinde 
Lahntal erhalten. 

Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 

Rainer Schmidt 
Planung-Ausführung-Dokumentation (PAD) 

Anlage 
Lageplankopie 
M 1 : 1 .000 
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Zweckverband 
Mittelhessische Wasserwerke 

Teichweg 24 

35396 Gießen 
Telefon (0641) 9506-0 

Telefax (0641) 9506-197 

Bestandsdokumentation der Trinkwasserversorgung 

Hinweis: Die eingezeichneten Leitungen sind nicht 
maßgerecht wiedergegeben. Besonders die ge
strichelte Darstellung einer Leitung (ungesicherte 
Lagedarstellung) deutet lediglich deren Vorhanden
sein an, ohne Aussage über ihre Lage zu treffen. 
Dieses gilt insbesondere für Anschlussleitungen. 

Bei Erdarbeiten hat sich der Unternehmer deshalb 
über die tatsächliche Lage der Leitungen durch 
geeignete Maßnahmen (z.B. Suchsehachtungen, 
örtliche Erkundigungen usw.) selbst zu informieren. 

In der Nähe von Trinkwasserleitungen darf nur von 
Hand gearbeitet werden. 

Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt! 

Lageplan Massstab: 1: 1 ooo 

Gebiet.: 

LAHNTAL - Goßfelden 
zum Bebauungsplan Nr. 21 
Hinterm Biegen / Sporthalle 
erstellt durch: Gerhard Pfeil erstellt am: 04.11.2022 

Weitergabe und Änderungen nur mit Genehmigung des Verfassers. 




